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Geschattsbericht

der

Generaldirektion der sehweizerischen Bundesbahnen

fiir das
Jahr 1922

‘an den

schweizerischen Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung.

(Vom 10. April 1923.)

Hochgeachteter Herr Bundesprisident !
Hochgeachtete Herren Bundesrdte!

Wir haben die Ehre, Ihnen zuhanden der Bundesversammlung gemiiss Art. 17 des Riickkaufsgesetzes liber -
die Geschiiftsfiihrung der Bundesbahnverwaltung fiir das Jahr 1922 zu berichten und gleichzeitig die Rechnungen
fiir diesen Zeitraum zur Genehmigung vorzulegen.

Die Linge der im Eigentume des Bundes ‘stehenden Linien hat mit der Verstaatlichung der Seetalbahn
um 55 km zugenommen und betrigt auf Ende 1922:

Baulinge Betriebslinge
km km

Kreis I. . . . . . « . .« . . 00, 698,108 713,221
i s % Ts cw w8 o oz ow omom % omo.wm ow ow @ sz 485 493,890

g ALl s 4w n ow o om om o o mom o s « g @m =« = @& = 686y 706,515
1 f T3 479,527

5 Yoo o s s x & s & wm CE o ow o w @ 8w ® % wm w 537,881 535,041
Total 2881,151 2928,254

Ausserdem besorgten die Bundesbahnen den Betrieb der Nebenbahnen Vevey-Chexbres, Bulle-Romont,
Cossonay Bahnhof-Stadt, Nyon-Crassier samt Anschlusstrecke Crassier—Divonne-les-Bains, sowie der im Aus-
lande gelegenen Anschlusstrecken Koblenz Mitte Rhein-Waldshut, Les Verriéres Grenze-Pontarlier und Delle
Grenze-Delle, mit einer gesamten Betriebslinge von 49,35 km, ferner den Zugs- und Fahrdienst auf der
Nebenbahn Pont-Brassus (13,e50 km), der der Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Litschberg-Simplon gehorenden
Strecke Miinster-Lengnau (12,079 km), sowie auf den den italienischen Staatsbahnen gehérenden Strecken Iselle-
Domodossola (19,068 km) und Pino-Luino (14,69 km).

A. YVerwaltungsrat. -

Im Bestand der Mitglieder des Verwaltungsrates sind wiihrend des Berichtsjahres: folgende Anderungen
eingetreten: ) .

An Stelle des zuriickgetretenen Herrn Brodbeck hat der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft als
Vertreter des Kantons im Verwaltungsrat Herrn Regierungsrat A. Bay gewihlt. Fiir den verstorbenen Herrn
Heinrich Rickenbach, alt Bezirksammann, hat der Regierungsrat des Kantons Schwyz Herrn Hauptmann Marianus
Theiler als Kantonsvertreter in den Verwaltungsrat abgeordnet.

In der Besetzung der stindigenm Kommission sind keine Anderungen eingstreten.
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Der Verwaltungsrat hat im Berichtsjahr 9 und die stéindige Kommission 12 Sitzungen abgehalten, worin
folgende wichtigere Geschéifte behandelt worden sind:

L. Voriagen an den Bundesrat zuhanden der Bundesversamminng.
@. Geschiftsbericht und Rechnungen der schweizerischen Bundesbahnen fiir das Jahr 1921.

Die Rechnungen, mit einer Bilanzsumme von Fr. 2 410 450 888. 67 und einem Passivsaldo der
Gewinn- und Verlustrechnung von Fr. 72 505 840. 79, sowie die Geschiiftsfiihrung der Verwaltung ‘im Jahr
1921 sind von den eidgendssischen Riten am 3. Oktober 1922 genéhmigt worden. Der Ausgabeniiberschuss
der Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Jahr 1921 ist im Jahr 1922 dem Kriegsdefizit im Konto der zu
tilgenden Verwendungen der Bilanz zu iibertragen, wodurch dasselbe den Betrag von Fr. 165 243 602. 93
erreicht. Der Fehlbetrag ist durch spéter zu erwartende Einnahmeniiberschiisse bis zu seiner vollstindigen
Tilgung abzutragen.

b. Voranschlag der Bundesbahnen fiir das Jahr 1923.

Der Genehmigungsbeschluss der Bundesversammlung vom 19. Dezember 1922 lautet:
»Die folgenden Voranschlige der schweizerischen Bundesbahnen .fir das Jahr 1923 werden genehmigt:
1. Der Bauvoranschlag im Betrag von Fr. 89 402 450.
2. Der Betriebsvoranschlag, abschliessend mit Fr. 352 244 620 Einnahmen und mit Fr.273 969 720 Ausgaben.
3. Der Voranschlag der Gewinn- und Verlustrechnung, abschhessend mit Fr. 93 873 500 Einnahmen und
mit Fr. 118 914 500 Ausgaben.
4. Der Voranschlag fiir den Kapitalbedarf im Betrage von Fr. 172 000 000.“

2. Tarifwesen.

a. In seiner Sitzung vom 9. Februar 1922 hat der Verwaltungsrat, gestiitzt auf den Bericht der Generaldirektion
vom -13. Januar 1922,. folgenden Beschluss gefasst:

L

1. Fiir Reisen von mindestens 300 Tarifkilometern (emfache Fahrten, Rundfabrten und Hin- und Riick-
fahrten, in letzterm Falle je 150 km hin und 150 km zuriick) wird im Sinne des gegenwirtigen Berichtes
eine Ermiissigung von 20 %o bewilligt.

2. Der Schnellzugsznschlag wird fiir Entfernungen von iiber 200 Tarifkilometern in der Weise ermissigt,
dass die gegenwiirtig fiir die 4. Zone (151—200 km) geltenden Ansiitze allgemein auch fiir lingere Strecken
giiltig erklirt werden.

Kinder im Alter von 4—12 Jahren, sowie alle andern Personen, die nach dem Tarif Anspruch auf Be-
forderung zur halben oder einer niedrigeren Taxe haben (Arme, Polizei, Militirs usw.), haben die Hélfte
L des tarifméissigen Schnellzugszuschlages zu entrichten.

3. Fiir die Beforderung von Gesellschaften und Schulen werden die im vorstehenden Bericht (Ziffer 3)
erwihnten neuen Taxgrundlagen eingefiibrt.

4. Von der Einfiihrung ermissigter Sonntagsretourbillette wird abgesehen. Dagegen wird die General-
direktion einen Versuch machen mit durch die Verwaltung organisierten ‘Sonntags- oder eventuell auch
Samstags- und Sonntagsextraziigen im Sinne des gegenwiirtigen Berichtes (Ziffer 4).

5. Von der Ausgabe von kurzfristigen Generalabonnements (15, 30 und 45 Tagen) wird abgesehen.

- Die Preise der  Jahresgeneralabonnements und die Schnellzugszuschlagstaxen zu Generalabonnements
werden nach den Ausfithrungen unter Ziffer 55 des vorstehenden Berichtes ermissigt.

6. Der Tarif fiir Abonnemente zum Bezuge halber Billette wird gemiiss Ziffer 6 dieses Berichtes geiindert.

IL.

Die unter Ziffer 1 hiervor erwihnten Massnahmen werden, soweit als moglich, auf 1. Ma1 1922 durch-
gefiihrt.“

|
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f b. Nach Einsicht der Berichte der Generaldirektion vom 7. Mirz und 13. April 1922 hat der Verwaltungsrat
|

i

i

in seiner Sitzung vom 2. Mai 1922 zuhanden des Bundesrates der Wiedereinfiihrung' kurzfristiger General-
abonnements auf 1. Juni 1922 zu den nachstehenden Preisansiitzen zugestimmt: ‘
Abonnemente fiir

30 Tage 15 Tage
I.Klasse . . . . . . . . . . Pr. 3845 Fr. 210
I, . e e e ... ., 260 , 160
II. v v e e e e ... .17 , 105

¢. Die gleiche Behorde ermiichtigte in ihrer Sitzung vom 3. Mai 1922 die Generaldirektion, der kommerziellen
Konferenz der schweizerischen Transportunternehmungen und der Verkehrsinteressenten vorzuschlagen, die




Taxen des Tarifs fiir die Beférderung lebender Tiere, vom 1. August 1920, um 20 °/o herabzusetzen, wobei
als Mindesttaxen pro Sendung folgende Betriige anzunehmen seien:

\ Tiere der gewdhnliche Fracht Eilfracht
I.Klasse. . . . . . . Fr. 7.— Fr. 10. —
II. - e A
I11. » C e e e ..., 120 , 1.70
Iv. i ¢ & % m 0w v s+ o=, 80 » 1.20

3. Elektrifikation.

a. Am 9. Februar 1922 genehmigte der Verwaltungsrat das Projekt fir die Elektrifikation der Linie
Luzern-Olten-Basel (92 km) und bewilligte fiir die Erstellung der festen Anlagen, sowie fiir Mobiliar
und Geriitschaften einen Kredit von Fr. 28 300 000. ‘

b. Am 7. Juli 1922 erteilte der Verwaltungsrat dem zwischen den Bernischen Kraftwerken A.-G. und den
schweizerischen Bundesbahnen unterm 9. Dezember 1921 abgeschlossenen Vertrag betreffend Lieferung
elektrischer Energie zum Betrieb der Linie Scherzligen-Miinsingen-Bern die vor-
behaltene Genehmigung.

¢. In seiner Sitzung vom 22. September 1922 nahm die erwihnte Behorde vom Bericht der Generaldirektion
iiber die Wirtschaftlichkeit des elektrischen Betriebes, das Programm und
die finanziellen Erfordernisse fiir seine Ausdehnung in zustimmendem Sinne Kenntnis.
Nach diesem Programm wird -das elektrifizierte Netz der schweiz. Bundesbahnen bis Ende 1926 877 km
umfassen. Gleichzeitig ‘wurden wir eingeladen, die Projekte und die Kreditgesuche fiir die Elektri-
fizierung der einzelnen Strecken vorzulegen.

d. Am 23. September 1922 hiess der Verwaltungsrat die Projekte fiir die Elektrifikation der Strecken
Lausanne-Vallorbe und Yverdon-Daillens, Zirich-Olten-Bern, sowie Thalwil-
Richterswil gut und bewilligte fiir die Erstellung der festen Anlagen, sowie fiir Mobiliar und Geriit-
schaften folgende Kredite: Fr. 14 500 000 (Lausanne-Vallorbe und Yverdon-Daillens), Fr. 30 250 000 (Ziirich-
Olten-Bern) und Fr. 2 260 000 (Thalwil-Richterswil).

4. Bauvorlagen.

Im Berichtsjahre sind die nachstehend auf‘get‘uhlten Bauprojekte gutgeheissen und die (latur nachgesuchten
Kredite bewilligt worden:

a. Projekt fiir die Erweiterung des Kraftwerkes Amsteg durch Zuleitung des Kidrstelen-
baches und des Etzlibaches mit einem Kredltbegehren von Fr. 6 500 000 (Beschluss vom 9. Fe-
brnar 1922).

b. Projekt fir den Umbau der Paudeézebriicke zwischen Lausanne und Lutry mit einem
Kreditbegehren von Fr. 1,516,000 nebst Fr. 490,100 fiir Abschreibungen (Beschluss vom 9. Februar 1922).

B. Notstandsarbeiten.

Am 14. Mérz und 3. Mai 1922 nahm der Verwaltungsrat von einem zweiten und dritten Bericht iiber die
Verwendung des Anteils der schweizerischen Bundesbahnen (Fr. 29 850 000) an dem von der Bundesversammlung mit
Beschluss vom 21. Oktober 1921 zum Zweck der Bekidimpfung der Arbeitslosigkeit ersffneten ausserordentlichen Kredit
von Fr. 66 000 000, sowie von den in die erste und die zweite Liste der sofort zu beginnenden Notstandsarbeiten
aufgenommenen Bauten im Betrag von Fr.13 456 300 bzw. von Fr. 788 900 in zustimmendem Sinne Kenntnis.
Die in den drei Listen der von den Bundesbahnen vorzunehmenden Notstandsarbeiten aufgenommenen Bauten
erfordern einen Kredit von insgesamt Fr. 29 569 100. Uber die Verwendung des Restbetrages und der Erspar-
nisse, die allenfalls auf den bereits bewilligten Krediten gemacht werden, steht die Entscheidung dem Bundesrat
zu. Von dem auf Grund der drei Listen gewihrten Kredite fallen zu Lasten der schweizerischen Bundesbahnen
Fr. 18 730 500.

6. Banvertray.

Am 23. September 1922 ratifizierte der Verwaltungsrat den Vertrag vom 18. August 1922 mit der Firma
Schafir & Mugglin, Basel, betreffend die Ausfiihrung der Arbeiten fir die Zuleitung des
Kirstelenbaches und des Etzlibaches nach dem Wasserschloss des Kraftwerkes Amsteg
im Voranschlagsbetrag von Fr. 1 510 396. '

1. Lieferungsvertrige.
Vom Verwaltungsrate wurden im Berichtsjahre genehmigt:

a. die Vertrige mit den Firmen Schweizerische Lokomotivfabrik Winterthur, Brown, Boveri & Cie., Baden,
Maschinenfabrik Orlikon und S. A. des Ateliers de Sécheron in Genf betreffend Lleferung von

20 Lokomotiven der Serie Ae 3/5 und Ae 8/6 unter Bewilligung des lnerfur‘ notwendigen Kredites
von Fr. 11 000 000 zu Lasten der Baurechnungen 1922—1924 (Beschluss vom 7. Juli 1922).
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b. Vertrag mit der Société d’exploitation des cébles électriques Systéme Berthoud, Borel & Cie., in Cortaillod,
betreffend die Lieferung von 82375 m Luftraum- und Signalkabel im Betrag von Fr. 732 929
(Beschluss vom 23. September 1922). »

Am 22, September 1922 hat der Verwaltungsrat fiir die Beschaffung des vom Herbst 1922 bis Frithjahr
1923 bendtigten Lokomotivfeuerungsmaterials einen Kredit von Fr. 9 000 000 auf Materialkonto bewilligt und
der stéindigen Kommission die Ermiichtigung erteilt, die zur Vollziehung der Bestellung von der Generaldirektion
abzuschliessenden Vertrige endgiiltig zu genehmigen.

8. Anschluss-, Mitbeniitzungs- und Betriebsvertrige.
Im Berichtsjabhr sind vom Verwaltungsrate folgende Vertriige genehmigt worden:
a. der Vertrag vom 17./27. Dezember 1921 mit dem Regierungsrat des Kantons Baselstadt betreffend den
Betrieb des Rheinhafens Basel-St. Johann (Beschluss vom 13. Mérz 1922);
b. der Vertrag vom 22. August/5. September 1922 mit der Direktion der Eisenbahngesellschaft Visp-Zermatt
betreffend den Anschluss an die Station Visp, sowie ihre Mitbeniitzung (Beschluss vom
- 22, September 1922);
¢. .der Vertrag vom 29. August/1. September 1922 mit der Direktion der Solothurn -Zollikofen - Bern-Bahn
betreffend den Anschluss an die Station Zollikofen und ihre Mitbeniitzung (Beschluss vom
22. September 1922). '

9. Organisation der Verwaltung.

Am 20. Mirz 1922 hat der Bundesrat den Antrag des Verwaltungsrates vom 18. Mirz 1922, von der
Wiederbesetzung der frei gewordenen Direktorenstellen im Kreise 1V vorliufig Umgang zu nehmen und die
Leitung des Kreises IV Herrn Dr. O. Seiler als Einzeldirektor zu iibertragen, zum Beschluss erhoben.

In seiner Sitzung vom 3. Mai 1922 erklirte sich der Verwaltungsrat mit folgender, von der Generaldirektion
in Vollziehung des Bundesratsbeschlusses vom 29. Dezéember 1921 vorgenommenen Verteilung der Dienst-
abteilungen und Dienstgeschiifte fiir die Dauer der provisorischen Besetzung der Generaldirektion mit nur drei
Mitgliedern einverstanden: '

. »1. Fir die Verteilung der Geschiifte der Generaldirektion unter den Priisidenten und die General-
direktoren werden folgende Departemente gebildet: :
a. Das Priisidial- und Finanzdepartement (I. Departement),
b. das Rechts- und Tarifdepartement' (II. Departement),
¢. das Bau- und Betriebsdepartement (III. Departement).

2. Die Dienstabteilungen werden wie folgt unter die Departemente verteilt :

a. Prdsidial- und Finanzdepartement:
. das Generalsekretariat;
. die Rechnungskontrolle und Hauptbuchhaltung;
. die Hauptkasse und Wertschriftenverwaltung ;
die Einnahmenkontrolle und Drucksachenverwaltung ;
. die Abteilung fiir Publizitit und Statistik;
. die Oberbaumaterialverwaltung.
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b. Rechts- und Tarifdepartement:

. die Abteilung fiir das Rechtswesen;

. die Verwaltung der Pensions-, Hilfs- und Krankenkassen;
. die Abteilung des Oberbahnarztes;

. die Abteilung fiir das Giitertarifwesen;

. die Abteilung fiir das Personentarifwesen.
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¢. Bau- und Betriebsdepartement.

. die Abteilung des Oberingenieurs fiir den Bau, den Unterhalt und die Bewachung der Bahn;
die Abteilung des Oberingenieurs fiir Elektrifikation;
die Abteilung des Oberbetriebschefs;
die Abteilung des Obermaschineningenieurs..
3. In den Geschiiftskreis des Priisidial- und Finanzdepartements fallen auch die Geschiifte betreffend

Beschaffung der Brenn- und Schmiermaterialien, sowie der Werkstiittematerialien.“

Auf Antrag des Verwaltungsrates vom 22. September 1922 beschloss der Bundesrat am 30. September 1922,
in Abiinderung des Bundesratsbeschlusses vom 29. Dezember 1921 betreffend die provisorische Anderung in
der Organisation der Kreisdirektion V die Stellvertretung des Direktors des Kreises V vom 1. Oktober 1922
an nur einem Abteilungsvorstand zu iibertragen.
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10. Personalversichernng.

In der Sitzung vom 22. September 1922 genehmigte der Verwaltungsrat folgenden Antrag der Generaldirektion
betreffend die Anwendung der Statuten der Pensions- und Hilfskasse der schweizerischen .
Bundesbahnen auf die Mitglieder der ehem. Gotthardbahn-Hilfskasse:

»1. Die G. B.-Optanten werden, sofern sie es wiinschen, vom 1. Oktober 1920 an nach den Vor-
schriften der Statuten der Pensions- und Hilfskasse der schweizerischen Bundesbahnen vom 31. August 1921
versichert und wie die auf Grund des Art. 65 der Statuten der genannten Kasse auf den 1. Oktober 1920
in diese aufgenommenen Beamten und Angestellten behandelt. Sie besitzen infolgedessen in Zukunft keine
Anspriiche mehr auf Grund der Statuten der Hilfskasse der Gotthardbahn.

2. Fir diejenigen G. B.-Optanten, welche vor dem 1. Oktober 1920 pensioniert worden oder gestorben
sind, und fiir ihre Hinterlassenen ist die Lage durch die Statuten der Pensions- und Hilfskasse der
schweizerischen Bundesbahnen vom 31. August 1921 bereits geregelt.

3. Auf die G. B.-Optanten, welche die vorerwihnte Losung nicht annehmen, finden die Beschliisse
des Verwaltungsrates vom 28. Januar und 1. Oktober 1920 und Art. 63 der Statuten der Pensions- und
Hilfskasse der schweizerischen Bundesbahnen vom 31. August 1921 unverdndert weiter Anwendung.

4. Die Generaldirektion setzt den Zeitpunkt fest, bis zu welchem sich die G. B.-Optanten fiir die '
Regelung ihrer Pensionsverhiltnisse nach Ziffer 1 oder 3 zu entscheiden haben. Die einmal getroffene Wahl
ist endgiiltig.“

11. Wahlvorschlige und Wahlgenehmigungen.

Entsprechend dem Antrag des Verwaltungsrates wiihlte der Bundesrat am 10. Februar 1922 an Stelle des
verstorbenen Herrn Vizeprisidenten Sand zum Mitglied der Generaldirektion fir den Rest der laufenden Amts-
dauer Herrn Anton Schrafl, Direktor des Kreises V der schweizerischen Bundesbahnen in Luzern.

Mit den Funktionen des Prisidenten der Generaldirektion ist Herr Generaldirektor Zingg betraut worden.

Der Verwaltungsrat genehmigte die im Lauf des Berichtsjahres infolge eingetretener Vakanzen stattge-
fundenen Wahlen der Herren:

Eugen Labhardt zum Oberingenieur der Generaldirektion,

Ernst Umiker zum Abteilungsvorstand der Einnahmenkontrolle,

" Peter Hofstetter zum Abteilungsvorstand der Verwaltung der Pensions-, Hilfs- und Krankenkassen.

B. Kreiseisenbahnréate.

Im Berichtsjahr sind von den Kreiseisenbahnriten I, II und V je vier Sitzungen, vom Kreiseisenbahn-
rat IIT drei und vom Kreiseisenbahnrat IV fiinf Sitzungen abgehalten worden.

Neben den ordentlichen Geschiften, Genehmigung der Quartalberichte, Voranschlige und Rechnungen der
Kreise wurden hauptsichlich in Form von Anregungen, Interpellationen und Wiinschen Tarif- und Fahrplan-
angelegenheiten, sowie Baufragen behandelt.

Zu erwiihnen sind insbesondere folgende Geschiifte: Entwurf des Bundesrates vom 16. Juni 1921 fiir ein
Bundesgesetz betreffend die Organisation und Verwaltung der schweizerischen Bundesbahnen, Vollziehungsver-
ordnung zu diesem Gesetz, Ergéinzungsarbeiten im neuen Hauensteintunnel, Kraftwagenkonkurrenz, Bergzuschlige
auf der Gotthardlinie.

C. Generaldirektion.

Wihrend im Jahr 1921 die Zahl der von der Generaldirektion als Kollegium behandelten Geschifte noch
2560 betrug, fiel dieselbe im Berichtsjahr infolge der Ausdehnung der Befugnisse der Departemente und Dienst-
abteilungen auf 1641 herab. Neben der Vorbereitung der Vorlagen an den Verwaltungsrat erwihnen wir folgende
wichtigere Angelegenheiten :

Allgemeines.

1. Am 15. Mérz 1922 ist der vom Bundesrat auf 1. Januar 1922 zum Direktor des Zentralamtes fiir
internationalen Eisenbahntransport gewiihlte langjihrige und hochverdiente Priisident der Generaldirektion, Herr
Hans Dinkelmann; endgiiltig. aus dem Dienste der Bundesbahnen ausgetreten, nachdem er sich bereit erklirt
hatte, neben seiner neucn Stelle das Amt des Priisidenten der Generaldirektion und des Vorstehers des Finanz-
‘ departementes bis zu dem am 15. Mérz 1922 erfolgten Eintritt des Herrn Schrafl in die Generaldirektion pro-
visorisch weiter auszuiiben.




2. Vom Eisenbahndepartement sind wir eingeladen worden, uns iiber das Gesuch des Reglerunﬂsrates des
Kantons St. Gallen, vom 14. Februar 1922, um Beihilfe des Bundes zur finanziellen Sanierung
der Bodensee-Toggenburgbahn, sowie zu den von der genannten Behorde vorgeschlagenen Sanierungs-
modalitidten (Rickkauf oder Beteiligung des Bundes am Anlagekapital) zu #ussern. In unserer Vernehm-
lassung haben wir festgestellt, dass sich eine- allfillige Aktienbeteiligung des Bundes im Hinblick auf die gegen-
wiirtige finanzielle Situation und die vorhandenen Entwicklungsmoglichkeiten als Subvention & fonds perdu dar-
stellen wiirde. Fiir den Fall, dass die Hilfeleistung durch den Riickkauf gesucht werden sollte, haben wir uns
dafiir ausgesprochen, dass die schweizerischen Bundesbahnen mit keinem hohern Betrag belastet werden als.
mit der dem kommerziellen Wert der Bahn entsprechenden Riickkaufssumme.

3. Ferner hat uns das Eisenbahndepartement den Entwurf eines neuen Zollgesctzes zur Vernehm-
lassung zugewiesen. Wir #usserten uns vorab zu denjenigen Bestimmungen, die fiir uns von Bedeutung sind
und deren Abandelung im Interesse der Bundesbahnen wiinschbar wire. Da die Vermehrung der Zollposmonen
von 1164 auf 2000 eine umstindliche und zeitraubende Zollbehandlung an der Grenze befiirchten lisst, sahen wir
uns ferner veranlasst, auf das dringende Bedulfms einer Vereinfachung und Beschleunigung im zollamtlichen
Abfer twuncrsvmfahl en hinzuweisen.

4 Das B lsenbahndepaltement hat uns im Beuchts;aln die nachstehend aufgefiihrten Konzessions’
gesuche zur Begutachtung iiberwiesen, gegen die wir grundsitzlich keine Einwendungen erhoben, die uns aber
zu folgenden. Bemerkungen Anlass gegeben haben.

a. Normalspurige Eisenbahnanlagen.

aa. Bau und Betrieb einer normalspurigen, mit Dampf betriebenen Nebenbahn von Triengen nach
Schoftland. Den Interessen der betreffenden Landesgegend konnte ebensogut durch eine Schmal-
spurbahn mit Rollschemelbetrieb gedient werden.

bb. Bau und Betrieb eines bereits erstellten Verblndungsgelelses Kleinhiininger Hafen-
Badischer Verschubbahnhof in Basel

cc. Erweiterung des Industriebahnhofes auf dem Dreispitz bei Basel. Das Kon-
zessionsgesuch war vom Begehren begleitet, die Geleiscanlagen moéchten nach Erstellung auf Kosten
der Bundesbahnen in das Eigentum des Kantons Baselstadt tibergehen. Der Gesuchsteller sei ferner
zu ermiichtigen, im Anschluss an die Verbindungsgeleiseanlage auf dem Dreispitz Basel in der
Richtung nach Reinach und Aesch eine Rollschemelanlage errichten zu diirfen. Die Entscheidung,
ob die Konzession-in rechtlicher Beziehung iiberhaupt als zuliissig befunden werde, haben wir dem
Eisenbahndepartement anheimgestellt. Wir haben es abgelehnt, das neue Verbindungsstiick und die
Rangieranlage im Dreispitz auf unsere Kosten erstellen zu lassen.

-b. Schmalspurige Eisenbahnanlagen.

Uberlandbahn von Ziirich (Balgrist) nach Erlenbach. Die Generaldirektion hat in

ihrer Vernehmlassung darauf hingewiesen, dass es angesichts der zu erwartenden unbefriedigenden

. Betriebsergebnisse im Interesse der Initianten lige, wenn die weiteren Konzessionsverhandlungen bis

zur Elektrifikation der parallel lJaufenden Bundesbahnstrecke, die-eine Verbesserung der Verkehrsgelegen-
heiten zweifellos bringen werde, hinausgeschoben wiirde. :

¢. Kraftwagenkurse.

aa. Schwyz-Muotathal-Schwyz-Sattel. Wir haben auf die Konkurrenzstellung der Kraftwagen-
kurse Schwyz-Sattel gegeniiber der Bundesbahn- und der S. O. B.-Linie aufmerksam gemacht.

bb. Sulgen-Miinsterlingen-Kreuzlingen. Die Autokurse werden teilweise mit uns in Konkurrenz
treten, sie erschliessen aber dem Verkehr ein ziemlich grosses Gebiet, das von den Bundesbahnen
nicht bedient wird.

cc. Estavayer-Murist-Vuissens- Nuv1lly Cugy Estavayer und Estavayer-St. Aubln-
Delley-Domdidier.

dd. Boll-Hindelbank-Burgdorf-Kaltacker-Affoltern i. E.

ee. Automobilgesellschaft A.-G. Aarburg-Zofingen-Brittnau. Gesuch um Erneuerung der
Konzession fiir weitere fiinf Jahre.

' Dagegen haben wir uns gegen die Erteilung einer Konzession ausgesprochen flil‘ Autokurse
zwischen Arbon und St. Gallen, da das Unternebmen bei der geplanten Ausdehnung mit den Bundes-
bahnen scharf in Konkurrenz treten wiirde, ohne ihnen durch Zubringung von Verkehr Ersatz zu schaffen.

8. Am 11. Januar 1922 ist uns der Vorentwurf des eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartementes zu
einem Bundesgesetz iiber den Automobil- und Fahrradverkehr iibermittelt worden. Derselbe regelt
unter anderm die zur Erlangung einer Fiihrerbewilligung erforderlichen Bedingungen, die obligatorische Ver-
sicherung fiir Unfall- und Sachschaden, ferner die Haftpflichtverhiltnisse bei Tétung oder Verletzung von Per-
sonen, wobei das Prinzip der Zufallshaftung, wie es im Eisenbahnbetrieb in Geltung ist, Aufnahme gefunden hat.




In unserer Vernehmlassung befiirworteten wir vom Gesichtspunkte der Gleichbehandlung ‘des neuen Ver-
kehrsmittels mit den Eisenbahnen vor allem die Aufstellung des Konzessionszwanges fiir gewerbsmissige Fahrten,
die Anwendung des Arbeitszeitgesetzes auf die Automobilunternehmungen, die Erhéhung der im Entwurf vor-
gesehenen Unfall- und Schadenvelswhelungsbetlage und- schiirfere Vorschriften zur Erlangung der Fiihrer-
bewilligung.

6. Der Bundesrat hat am 6. Juni 1922 den Vertrag tiber den Riickkauf der Seetalbahn
genchmigt und uns mit den zur Durchfﬁhrung notigen Massnahmen beauftragt.

7. Mit Beschluss vom 16. Mai 1922 hat der Bundesrat die provisorische Geschifts- und Zu-
standlgkeltsordnung fiir die Generaldirektion im Sinne des Beschlusses des Verwaltungsrates vom
3. Mai d. J. gutgeheissen.

Analog dieser Neuordnung sind hierauf auch -die Geschiifts- und Zustindigkeitsordnungen der Kreisdirck-
tionen mit nur einem Direktor (Kreise I, III, IV und V), sowie der Kreisdirektion II revidiert und durch neue
einheitliche Vorschriften ersetzt worden.

8. Der Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1920 betreffend die Aufnahme von Anleihen fir die
Bundesverwaltung und die Bundesbahnverwaltung ist mit Bundesbeschluss vom 21. Dezember
1922 fiir die Dauer von drei weitern Jahren erneuert worden. Die Aufnahme von Bundesbahnanleihen wird da-
her auch in Zukunft durch das eidgendssische Finanzdepartement unter Mitwirkung der Bundesbahnbehérden
erfolgen. :

9. Durch dringlichen Bundesbeschluss vom 1. Juli 1922 sind die Teuerungszulagen an das
Bundespersonal fiir das zweite Halbjahr 1922 neu geregelt worden. Der Berechnung der Grundzulagen wurde
eine allgemeine Verteuerung der Lebenskosten gegeniiber dem Jahre 1914 von 70 %o zugrunde gelegt. Die
Grundzulage betrug:

a. fiir Besoldungen und Léhne von Fr. 3000 bis Fr. 4000 100 %o der massgebenden Teuerung; Mmdestgl und-
zulage Fr. 1400 ;

b. fir Besoldungen und Loéhne von weniger als Fr. 3000 auf je Fr. 10 oder einen Bruchteil davon /4o
mehr bis hochstens 140 °/o der massgebenden Teuerung;

c. fir Besoldungen und Lohne von mehr ‘als Fr. 4000 auf je Fr. 100 oder einen Bruchteil davon '/2 %
weniger bis mindestens. 75 °/o der massgebenden Teuerung; Hochstbetrag der Zulage: Fr. 4700.

Daneben gelangten Olytsz’ulagen im Betrag von Fr. 100 bis Fr. 500 zur Ausrichtung. Die Einreihung
der Orte erfolgte in fiinf Zulagenstufen und zwar auf Grund der durchschnittlichen Wohnungsmletplelse und
der Erwerbssteuern.

Die Kinderzulagen betrugen monatlich Fr, 12- 50 fiir jedes Kind bis auf Besoldungen von F¥r. 5000.
und von da an fallend um Fr. 1 auf je Fr. 100 hoherer Besoldung.

In den Ubergangsbestimmungen dieses Beschlusses war festgelegt worden, dass das Monatsbetreffnis an
Teuerungszulagen eines Dienstpflichtigen vom ersten Halbjahr 1922 zum Monat Juli und fiir den Monat August 1922
um hochstens Fr. 10 gekiirzt werde. Der hieraus sich ergebende monatliche Garantiebezug war fiir die Monate
September und Oktober um Fr. 10, fiir die Monate November und Dezember um weitere Fr. 10 herabzusetzen,
so dass die Kiirzung fiir den einzelnen Dienstpflichtigen in der zweiten Hilfte des Jahres 1922 den Betrag von
Fr. 120 nicht iiberstieg.

10. Im Anschluss an die Genehmigung des Geschiftsberichtes und der Rechnungen fiir 'das Jahr 1921
bat der Nationalrat folgendes Postulat aufgestellt:

yDer Bundesrat wird eingeladen, zu priifen und dariiber Bericht zu erstatten, ob es nicht im Interesse
der allgemeinen Volkswirtschaft angezeigt wiire, zur Erreichung eines raschen Taxabbaues den schweizerischen
Bundesbahnen die Verluste von 30—40 Millionen, die diéselben durch den Kohlenpreisabbau erlitten haben, aus
der allgemeinen Bundeskassc zuriickzuvergiiten.“

Dieses Postulat ist im Laufe des Berichtsjahres nicht erledigt worden.

11. Simplondelegation. Am 4.und 5. April, ferner am 26. und 27. September 1922 versammelte sich die
internationale Simplondelegation in Bern zur Beratung der iiblichen Fahrplan- und Tariffragen, sowie der Bau-
und Betriebsrechnung der Strecke Brig-Iselle auf den 31. Dezember 1920 und der Gewinn- und Yerlustrechnung
fiir das Jahr 1920.

Die Rechnungen fiir das Jahr 1919 sind, nach erfolgter bedmgungswelser Anerkennung durch die italie-
nische Regierung, auch vom Bundesrat genehmigt worden. :

Fiir den verstorbenen Herrn Staatsrat Thélin hat der Bundesrat Herrn Henri Simon, Stinderat und
Staatsrat, zum Mitglied der internationalen Simplondelegation gewiihlt,




12. Die Personalkommission hat wilhrend des Berichtsjahres zwei Sitzungen abgehalten und folgende
wichtigere Fragen allgemeiner, betriebsdienstlicher, sowie bahn- und-maschinentechnischer Natur behandelt: Re-
organisation des Zugférderungsdienstes .auf Grund einer neuen Fahrplangestaltung und Verbesserung des Dampf-
betriebes der schweizerischen Bundesbahnen, System der Doppelbillette, Vorschriften betreffend die berufliche
Ausbildung der Beamten des Stationsdienstes, neue Grundsitze fiir die Wahlfihigkeitspriifungen der Zugfiihrer,
Vorschlag -betreffend einfachere Anlage der direkten schweizerischen Giitertarife, Wagenvormeldungen fiir die
Zu- und Abfubr von Giiterwagen, neue Regelung der Obliegenheiten und Befugnisse der #dussern Dienststellen.
Dieses Geschiift steht im Zusammenhang mit der im ‘Wurf liegenden Reorganisation der S.B.B.; die Behand-
lung desselben in der Personalkommission verfolgte den Zweck der Aufstellung von Vorschligen des Personals
fiir die Delegation der Kompetenzen an die dussern Dienststellen unter der geiinderten Organisation der S.B.B.-
Verwaltung. — Wir haben die Verlingerung der Amtsdauer der gegenwirtig amtierenden Mitglieder der Per-
sonalkommission, die gemiiss den geltenden Vorschriften am 31. Mirz 1921 hiitte ablaufen sollen, -bis zur In-
kraftsetzung des zurzeit den eidgendssischen Riten vorliegenden Bundesgesetzes betreffend die Organisation und
Verwaltung der schweizerischen Bundesbahnen beschlossen., Auf diesen Zeitpunkt ist auch eine Revision der
Vorschriften iiber die Personalvertretung in Personalausschiissen in Aussicht genommen.

13. In den im Berichtsjahr abgehaltenen zwei Direktorenkonferenzen sind folgende wichtigere
Geschiifte behandelt worden: Vermeidung von Uberzeitarbeit durch Heranziehung von nicht voll beschiftigtem
Betriebspersonal ; Richtlinien fiir die Versetzung in den Ruhestand; Verwendung von Invaliden in den Bahnhof-
buchhandlungen; Entwiirfe zu Dienstvorschriften betreffend die versuchsweise Erweiterung der Befugnisse der
dussern Dienststellen; Vorschriften betreffend berufliche Ausbildung beim Stationspersonal; Auslegung des Art.
40 des Reglements Nr. 3 hinsichtlich der Rechtskraft der von den Abteilungsvorstinden verfiigten Strafmass-
nahmen; Kassa- und Biicherrevisionen bei den Kreisdirektionen.

14. Uber den Personalbestand bei der Generaldirektion gibt die betreffende Tabelle in den
statistischen Beilagen zu diesem Bericht Auskunft.

Im Jahresdurchschnitt betrug die Zahl der Beamten mit festem Gehalt insgesamt 27 694, diejenige der
im Taglohn Angestellten 9179, zusammen 36 873 gegen 38 426 im Jahre 1921.

Beamte mit Angestellte

festem Gehalt im Taglohn |
Generaldirektion . . . . . . . . . . . . 840 188
Kreis I . . . . . . . .« . < . . . . 5 789 1462
” I ¢ & ' s 5.0 8 % 8 ® = @ W 3 6519 2416
e 1 e I SRt 5 956 2112
g IV & 6 e T m. e E e @ & w e 3 854 1347
T A L T 4736 1654
) 27 694 9179

I. Finanzdepartement.

a. Rechnungsergebnisse.

1. Die wirtschaftlichen Verhiltnisse der Nachkriegszeit haben im Jahre 1922 auf die Rechnungsergebnisse
der schweizerischen Bundesbahnen immer noch einen ungiinstigen Einfluss ausgeiibt. Die Verkehrseinnahmen
sind hinter denjenigen des Jahres 1921 zuriickgeblieben. Ein Umschwung ist zwar mit dem Monat Juli einge-
treten; er hat sich wihrend der ganzen zweiten Jahreshiilfte geltend gemacht, vermochte jedoch den Einnahmen-
ausfall von iiber 15 Millionen Franken des ersten Halbjahres nicht mehr auszugleichen. Die gesamten Transport-
einnahmen des Jahres 1922 sind um rund 6,6 Millionen Franken niedriger als diejenigen des Vorjahres. Dazu
kommt in den ,Verschiedenen Einnahmen“ noch ein Minderertrag der Wagenmieten und der Rohertrignisse von
Hilfsbetrieben von iiber 3 Millionen Franken. Bei einer Gesamteinnahme von Fr. 344 215 449 belaufen sich die
Mindereinnahmen gegeniiber 1921 auf Fr. 9 756 737 oder 2,76°%. Die dem Voranschlage pro 1922 zugrande
gelegten Voraussetzungen, die Verkehrseinnahmen werden sich wieder denjenigen des Jahres 1920 anndhern und
moglicherweise noch eine kleine Zunahme aufweisen, haben. sich leider nicht erfiillt.

Anderseits haben sich jedoch auch die Betriebsausgaben vermindert, und zwar in einem prozentual hheren
Masse als die-Einnahmen. Sie betragen, die Einlagen in die Spezialfonds eingerechnet, Fr: 313 712867, d. h.
Fr. 28 205 134 weniger als im Jahre 1921, sodass der Einnahmeniiberschuss der Betriebsrechnung rund 30,
Millionen Franken erreicht und das 2!/ofache desjenigen von 1921 (12 Millionen Franken) ausmacht. Dieses
gegeniiber 1921 bessere Ergebnis ist hauptsiichlich der Verminderung der Personalzahl, dem Abbau der Teue-
rungszulagen und dem Minderverbrauch und Preisriickgang der Materialien zu verdanken. Wir verweisen im
ibrigen auf die in den nachfolgenden Rechnungen und in ihren Erlduterungen enthaltenen Angaben.




2. Der Uberschuss der Betriebseinnahmen iiber die Betriebsausgaben mit den Kosten zulasten
der Spezialfonds ist mit Fr. 30 502 582. 73 um Fr. 18 448 397 hoher als derjenige von 1921, aber um Fr. 47 191 217
geringer als der veranschlagte Einnahmeniiberschuss. Der Betriebskoeffizient, der im Jahre 1921 die in der bis-
herigen Betriebszeit der Bundesbahnen hochste Zahl von 96,50 erreichte, ist fiir 1922 auf 91,14 zuriickgegangen.

Im Betriebsergebnis des Jahres 1922 sind die Einnahmen und Ausgaben der gemiiss Bundesgesetz vom
21. Juni 1921 auf den 1.Januar 1922 zuriickgekauften ehemallgen schweizerischen Seetalbahn in-
begriffen ; der Nettoriickkaufspreis fiir die Bahn ist mit Fr. 5 643 455. 26 dem Baukonto der Bundesbahnen bei-
gefiigt worden, wobei die der Erneuerung unterworfenen Anlagen und das Betriebsmaterial mit 100 %/, die ibrigen
Anlagen noch mit 49,044 %0 des Baukontos der Seetalbahn zur Belastung kamen. Die weiteren Verrechnungen
aus der Ubernahme dieser Bahn sind aus der Eingangsbilanz auf Scite 114 der Jahresrechnungen ersichtlich.

In den Betriebseinnahmen und -ausgaben sind ebenfalls diejenigen der auf den 1. Januar 1922 gemiiss
Vertrag vom 16. August 1921 mit dem Staatsrate des Kantons Waadt gepachteten Bahn Nyon—Crassier
enthalten. Eine Ausscheidung der Einnahmen und Ausgaben einer gepachteten Linie findet nicht statt; der
Pachtzins wird in den Ausgaben der Gewinn- und Verlustrechnung der Bundesbahnen verrechnet.

3. Infolge des immer noch ungiinstigen Abschlusses der Betriebsrechnung, deren Ubérschuss die Anleihens-
verzinsung nicht zu decken vermag, ist auch im Jahre 1922 in der Gewinn- und Verlustrechnung
ein Defizit entstanden, das den Betrag von Fr. 45 513 679. 60 erreicht hat. Im Jahre 1921 betrug das Defizit
Fr. 72 505 840. 79; der Minderbetrag pro 1922 ist Fr. 26 992 162. Im Voranschlag pro 1922 war das Defizit
auf Fr. 30 355 080 berechnet; der Mehrbetrag von Fr. 15 158 599 der Rechnung 1922 ist dem Andauern des
infolge der wirtschaftlichen Krisis eingetretenen Riickganges des Verkehrs zuzuschreiben. .

In der Bilanz des Jahres 1921 ist das Kriegsdeﬁzit auf Ende des Jahres 1920 unter den zu tilgenden
Verwendungen aufgefiihrt mit . .. .. Fr. 92737762.14

Das Defizit der Gewinn- und Vellustlechnung p10 19‘)1 lst gemass Bundcsbeschluss ’
vom 3. Oktober 1922 betreffend die Genehmigung der Rechnungen pro 1921 der Bundes-
bahnen in der Bilanz auf 31. Dezember 1922 ebenfalls auf das niémliche Konto iibergetragen

worden mit . . . . . . . . . . . . . . . e e e e e e e e .., 12b505840.79
Betrag des zu tilgenden Kriegsdefizites auf Ende 1921 . . . . . . . Fr. 165243 602. 93
Der Ausfall der Gewmn- und Verlustrechnung des Jahres 1922 betlagt 8w s 45513 679. 60

womit der gesamte Fehlbetrag in der Rechnung der Bundesbahnen auf Ende 1922 auf

die Summe von . . . . . . . . . . . . . . . . .+ « « « .+ .. . . . . Fr.210757282.53

ansteigt.

4. Gemilss dem Bundesratsbeschlusse vom 4. Januar 1922 soll den Bundesbahnen eine Zuwendung von
« 30 Millionen Franken als Nachvergiitung fiir die wihrend des Aktivdienstes zur Viertelstaxe ausgefiihrten
Militdrtransporte gemacht werden, wobei in dieser Summe auch die Entschiddigung fiir alle andern Leistungen
der Bahnverwaltung wihrend der Mobilisation (Personal- und Sachleistungen) inbegriffen sein soll. Nachdem diese
Nachvergiitung durch die Beschliisse des Stéinderates vom 25. September und des Nationalrates vom 11.Oktober 1922
genehmigt worden ist und deren Auszahlung nach Genehmigung der Gesamtabrechnung iiber die Kriegsmobil-
machungskosten erfolgen wird, haben wir das eidgendssische Militiirdepartement mit der genannten Summe unter den
verschiedenen Debitoren belastet und den Betrag der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 1922 gutgebracht.

5. Um die Lokomotivkohlen vom Monat Januar 1923 an zum veranschlagten Preise von Fr. 65. —
pro Tonne dem Fahrdienste belasten zu konnen, ist auf den Kohlenvorriiten pro Ende 1922 eine Abschreibung
von Fr. 8 500 000 durchgefiihrt und der Gewmn- und Verlustrechnung belastet worden. '

6.Der Ubertrag der Defizite der Gewinn- und Verlustrechnung auf das Bilanzkonto ,Zu tilgende Ver-
wendungen“ geschieht auf Grund des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 12. Dezember 1921, welchem Ver-
fahren das eidgendssische Eisenbahndepartement mit Schreiben vom 31. Mirz 1922 die Genehmigung erteilt hat
mit dem Vorbehalte, dass diese Behorde jeweilen anlésslich der Verlage der Jahresrechnungen zu entscheiden
habe, ob allfdllige weitere Ausgabeniiberschiisse der Gewinn- und Verlustrechnung ebenfalls auf das genannte
Bilanzkonto iiberzutragen oder auf neue Rechnung vorzutragen seien.

Da das Defizit des Jahres 1922 als Folge des Krieges, d.h. unter den Einwirkungen der Nachkriegszeit
entstanden und namentlich dem Riickgang der Verkehrseinnahmen wegen der wirtschaftlichen Depression zu-
zuschreiben ist, weil ferner die Zuwendung von Teuerungszulagen an das Personal und die immer noch hohen
Preise der Verbrauchsmaterialien eine Nachwirkung des Krieges sind, werden wir dem Eisenbahndepartemente
beantragen, es sei auch der Fehlbetrag des Jahres 1922 auf das Kriegsdefizit der Bilanz iiberzutragen.

~ b. Kassenwesen und Wertschriftenverwaltung.

1. Gemiiss den beziiglichen Amortisationspliinen fanden 12 Auslosungen von Obligationen unserer
verschiedenen Anleihen statt; insgesamt wurden 14 523 Titel gezogen im Kapitalbetrage von Fr. 10 866 440,
einschliesslich - der Abzahlung auf dem Riickkaufspreise der Linie Genf-La Plaine. Nihere Angaben sind aus
dem Kapitalnachweis auf Seite 139 ersichtlich.




2. Gestiitzt auf den Bundesbeschluss' vom 18. Dezember 1920 betreffend die Aufnahme von Anleihen fiir
die Bundesbahnverwaltung und gemiss Beschluss des Bundesrates vom 19. Mai 1922 haben wir im Benehmen mit- dem
eidgendssischen Finanzdepartement und der Schweizerischen Nationalbank zur Konsolldlerung eines Teiles der fiir
die Elektrifikation kontrahierten schwebenden Schuld ein 4'/2°bo Anleihen im Nominalbetrage von 100 Mil-
lionen Franken, auf 11 Jahre fest, bei den schweizerischen Banken vom 9. bis 14. Juni zur Zeichnung aufgelegt.
Vom Anleihensbetrag hatte sich das eidgendssische Finanzdepartement' 20 Millionen Franken fiir die Spezialfonds
der Eidgeénossenschaft reserviert; die restlichen 80 Millionen Franken sind -vom Kartell schweizerischer Banken
und vom Verband schweizerischer Kantonalbanken fest iibernommen worden. Fiir den Fall der Uberzeichnung °
hatte sich der Bundesrat vorbehalten, den Anleihensbetrag bis ‘auf 200 Millionen Franken zu erhéhen. Der
Emissionskurs betrug 98°%,; der Ubelnahmekuls fir die Bapken 961/2°o fiir den fest ibernommenen Betrag
und 97°%o fiir einen eventuellen Optionsbetrag. Die Riickzahlung erfolgt al pari am 1. August 1933. Da das
Anleilien bereits nach dem ersten Zeichnungstage stark iiberzeichnet war — es sind Subskriptionen im Betrage
von 282 Millionen Franken angemeldet worden — wurde die Zeichnung vorzeitig geschlossen. Vom Bundesrat
ist der Betrag des Anleihens auf 150 Millionen Franken festgesetzt worden. Das Anleihen ist eingeteilt in
13 000 Inhaberobligationen zu Fr. 500, 56 000 zu Fr. 1000 und 17 500 zu Fr. 5000 mit Semestercoupons per
1. Februar und 1. August. Fir die Einldsung der verfallenen Coupons ist den Banken, die das Anleihen iiber-
nommen haben, eine Kommission "von /%o und fir die riickzahlbaren Obligationen eine Provision von
1/6%/o zu entrichten. Die Obligationen kénnen spesenfrei gegen auf den Namen lautende Hinterlegungsscheine bei
unserer Hauptkasse in Bern deponiert werden, doch miissen solche Depots mindestens Fr. 1000 Kapital betragen.
Vom 1. August 1922 an war das Anleihen an den Bérsen von Basel, Bern, Genf, Lausanne, Neuenburg,
St. Gallen und Ziirich kotiert. : '

3. Am 4. Februar 1922 stellte uns das eidgendssische . Finanzdepartement aus dem Ertrage des 5!/2 %o
eidgendssischen Anleihens von 1922 einen Betrag von 100 Millionen Franken, zu 4o netto, riickzahlbar am
26. Juni 1922, zur Verfiigung, wogegen ein entsprechender Betrag Reskriptionen bei der Schweizerischen Nationalbank
abgelost wurde. Aus dem Ertrage des vorgenannten 4'/z°/ Bundesbahnanleihens wurde in erster Linie dieser
Vorschuss von 100 Millionen Franken des eidgendssischen Finanzdepartements zuriickbezahlt und sodann die
Reskriptionenschuld bei der Nationalbank von Fr. 165 950 000 auf Fr. 138 000 000 vermindert. Im Laufe des
Jahres wurden fiir einen Betrag von Fr. 45000 000 neue Schatzscheine ausgegeben, so dass sich am 31. Dezember
fiir Fr. 183 000 000 solcher Scheine im Umlaufe befanden. Am 2. Mirz ist der Diskontosatz der Nationalbank
von 4 auf 3'2°% und am 17. August von 3'/z auf 3°o reduziert worden. Fiir sémtliche neu ausgegebenen
Schatzscheine kam von diesen Daten an jeweilen der neue Satz zur Anwendung. Dadurch, sowie infolge einer
von der Schweizerischen Nationalbank gew#hrten Diskontoriickvergiitung, wurde die Zinslast flll die schwebenden
Schulden erheblich vermindert. :

4. Zur Anlage verfiigbarer Mittel sind der Pensions- und Hilfskasse im Laufe des Jahres fiir Fr. 1 683 000
Depotscheine der schweizerischen Bundesbahnen zugeteilt worden. Auf Ende des Jahres besass diese Kasse
fiir Fr. 170 8343 000 solcher Scheine im Portefeuille. Die Verzinsung betrug 5 °/o.

8. Fiir Rechnung der Pensions- und Hilfskasse wurden im Jahre 1922 an 253 Beamte und Angestellte
Hypothekardarlehen im I. Range im Gesamtbetrage von Fr. 4 279 750 ausgerichtet. Der Zinsfuss fiir
Darlehen auf Neubauten betriigt 4 !/2 %, fiir solche auf erworbene Héuser 5°b. An 9 Eisenbahnerbaugenossen-
" schaften haben wir insgesamt fiir Fr. 5 669 300 Hypothekardarlehen zum Zinsfusse von 4 Y/s %/ gewihrt.

Aus dem Portefeuille der Pensions- und Hilfskasse der ehemaligen Jura-Simplon-Bahn haben wir s. Zt.

eine Pfandobligation auf das Hotel Breuer in Montreux im Betrage von Fi. 450 000 iibernommen, Infolge der

“durch den Weltkrieg in der Fremdenindustrie verursachten Krisis ist das Unternehmen in Konkurs geraten.

An der zweiten Steigerung haben wir, weil keine Angebote gemacht wurden, das Objekt zu Lasten des Kontos
»Entbehrliche Liegenschaften® erwerben miissen.

6. Gemiiss Riickkaufsvertrag mit der Schweizerischen Seetalbahn vom 6. Jum 1922 haben wir
das 4°/o Anleihen I. Hypothek von Fr. 1700000 und das 4'/2°b Anleihen II. Hypothek von Fr. 2 000 000
der genannten Bahngesellschaft, Wert 1. Januar 1922, iibernommen. Gleichzeitig sind uns auch die hinterlegten
Sicherheiten, sowie die der Pensions- und Hilfskasse del‘ Beamten gehérenden Wertschriften iibergeben worden.
Da die Bilanz dieser Kasse per 1. Januar 1923 in die Eingangsbilanz der Pensions- und Hilfskasse der S.B.B.
aufgenommen wird, werden die Wertschriften erst auf dieses Datum dem Wertschriftenbestande der letztern
einverleibt.

7. Die Obligationen von Anleihen der schweizerischen Bundesbahnen und der verstaatlichten Eisenbahngesell-
schaften konnen von Privaten bei der Hauptkasse kostenfrei in Verwahrung und Verwaltung gegeben welden
Diese We1tschuftenhmtellagen erreichten auf den 31. Dezember 1922 den Betrag von Fr. 126 122 500. Gegen-
iiber dem Vorjahre ist eine Vermehrung von Fr. 22 899 300 zu verzeichnen.

8. Die Zahl der Einleger in die Sparkasse des Personals stieg im Berichtsjahre von 2851 auf
8195. Die Zinsvergiitung betrug wihrend des ganzen Jahres 5%bo. :




9. Der Stand der Sicherheiten bei der Generaldirektion und den Kreisdirektionen war auf den 31. De-
zember 1922 folgender:

2243 Barhinterlagen . . ... . . . . . . Fr. 1711 265. 95
1478 Wertschrlftenhmtellagen g & # = » 11503 551.77
2542 Biirgschaften. . . . . . . . . . . » 19922187, 28
6263 Sicherheiten im Gesamtbetrage von . . Fr. 83 137 005. —

(1921: 4039 = Fr. 30 968 17‘) 70). .
Fiir die Behandlung der Sicherheiten sind den Kreisdirektionen zuhanden der Dienststellen neue einheitliche
Wegleitungen erteilt worden.

10. Der Anleihens- und Zinsendienst hat auch im Berichtsjahre infolge der Aufnahme des neuen 4!/2%o
Anleihens, sowie durch die stets grossern Auslosungen einen bedeutenden Verkehrszuwachs aufzuweisen. Aus
dem ehcmals besetzten Gebiet Frankreichs und Belgiens wurde neuerdings eine grosse Anzahl gerichtlicher
Titel- und Couponsperrungen aufgehoben. Am Jahresschluss betrug die Zahl der mit Opposition belegten Titel
545 und die der Coupons 5700.

Es gelangten im Berichtsjahre zur Einldsung :

4158 807 Coupons mit. . . . . . . Fr 74368 956.71
14 543 Obligationen mit . . . . . , 10§668 050. —
4173 350 Fr. 85037 006. 71

Im Vergleiche zum Vorjahre ergibt sich eine Vermehrung von 181 687 Stiick. An verfallenen Coupons und
riickzahlbaren Obligationen waren auf Ende Dezember 1922 noch fiir einen Betrag von Fr. 5 070 251.83 aus-
stehend; verjéhrt sind fiir einen Betrag von Fr. 53 665. 42, die zu unsern Gunsten verrechnet wurden.

11. Hinsichtlich des Portefeunilles der Eigenen Wertschriften sind folgende Verdnderungen zu
erwiihnen:

An unsere Beteiligung von Fr. 500 000 am Aktienkapital der Schweizerischen Kraftiibertragungs-A.-G.
Bern wurde eine zweite Teilzahlung von 20°%6 mit Fr. 100 000 geleistet.

Die Kohlenzentrale A.-G. in Basel hat die in unserem Besitze gewesenen 13 074 Stammaktien mit restlich
Fr. 3922 200 zuriickbezahlt unter Vergiitung unseres Anteils von Fr. 600 488. 85 am Uberschusse.

Auf Ende des Jahres wies der Wertschriftenbestand des Portefeuilles einen Buchwert von Fr. 10 218 509. 88
auf. Auch dieses Jahr crgibt sich wiederum cin Mehrwert, und zwar von Fr. 497 772. 10, herriihrend in der
Hauptsache von der Hoherbewertung unserer Beteiligung am Anteilkapital der Schweizerischen Kohlengenos-
senschaft in Basel.

C. Publizitéitsdienst

Die Ergebnisse des Fremdenverkehrs pro 1922 weisen gegeniiber dem VorJable eine Besserung auf bheben
aber hinter den Ziffern der Vorkriegsjahre zuriick.

Die Umsatzziffern unserer Agenturen in London und Paris, die mit dem Billettverkauf betraut sind, iber-
stiegen die Betreffnisse des Vorjahres um ein Betrichtliches. Dem Londoner Bureau kommt fiir den englisch-
- schweizerischen Reiseverkehr steigende Bedeutung zu; der rasch anwachsende Geschiiftsverkehr machte eine
. rdumliche Erweiterung der Agentur und eine Personalvermehrung notwendig.

Zu Propagandazwecken sind u. a. verschiedene Broschiiren in englischer und franzésischer Sprache neu
aufgelegt worden; daneben wurden zwei Schriften technischen Inhalts {iber die Gotthardelektrifikation und das
Kraftwerk Amsteg herausgegeben.

d. Einnahmenkontrolle und Abrechnungswesen.

1. Vom 1. Juli an ist zur Vereinfachung des Rechnungswesens die vierteljihrliche Abrechnung
der Serienbillette des internen Verkehrs durch die Stationen eingefiihrt worden. Die Neuerung hat eine
namhafte Entlastung sowohl fir die Stationen als fiir die Abrechnungsstelle gebracht. Weitere Entlastungen
wurden erzielt durch die Anschaffung moderner Rechenmaschinen, sowie durch die Einfiithrung einer neuen
Stations-Monatsbilanz.

2. Die Verkaufspreise fiir Drucksachen (Frachtbriefe usw.) sind in Anpassung an die damaligen
Papierpreise und Druckkosten mit Wirkung ab 1. September ermiissigt worden.

3. Bei den Kassastellen der Stationen und Lagerhiduser, sowie bei den Kassierern der Bodensecdampfboote
wuarden im Berichtsjahr 1724 Kassen- und Biicherrevisionen durchgefiihrt, ndmlich:
Kreis | ] 1} v v Total
465 273 425 296 265 1724

Schwermegende Unregelmissigkeiten sind nicht zutage getreten.




4. Im Frachtkreditwesen haben folgende Anderungen stattgefunden:

Kreis | I} u v v Total

Neue Kredite wurden erdffnet . .. . . 74 - 85 102 48 88 397
Bestehende Kredite wurden gedndert . . 60 114 136 59 60 429
Aufgehoben wurden. . . . . . . . 32 46 38 26 21 163
Total 166 245 989

276 133 169

Bestand am 31. Dezember: 3176 Frachtkredite (1921: 2942).

5. Nachstehend lassen wir eine vergleichende Ubersicht iiber die Betriebseinnahmen der Bundes-
bahnen und des Dampfschiffbetriebes auf dem Bodensee der Jahre 1921 und 1922 folgen und verweisen auf die
dazu angebrachten Bemerkungen.

Transporteinnahmen der schweizerischen Bundesbahnen.

1921 1922 Gegeniiber 1921
2882 km 4. Bahnverkehr. 2942 km mehr weniger
Fr. % I. ErtragdesPersonentrans- Fr. % Fr. Fr.
124 806 120 37,60 portes 121 130 924 37,22 el 3675 196
II. Ertrag Qes Gepack— Tler-
und Gitertransportes:
11 566 458 3,49 1. vom Gepick 10919 650 3,36 — 646 808
5 456 877 1,64 2. von Tieren 6 510 655 2,00 1053 778 —
184 905 776 55,70 3. von Giitern 181 687 237 55,85 — 3218 539
201 929 111 60,83 199 117 542 61,21 — -2 811 569
5210 683 1,57 1II. Ertragausd.Postverkehr 5114 350 1,57 — 96 333
331 945 914 100,00 Total d. Transporteinnahmen 325 362 816 100,00 — 6 583 098
22 026 273 Verschiedene Einnahmen 18 852 634 3173639
353 972 187 Gesamteinnahmen 344 215 450 9 756 737
B. Dampfschiffverkehr anf
Fr. /o " dem Bodensee. Fr. °/o Fr. Fr.
111 948 23,59 I. Personentransport 133 852 33,47 21 904 —
7863 1,65 II. Gepdcktransport . 12 578 3,14 4715 —
1087 0,28 III. Tiertransport . - 507 0,13 — 580
351071 78,08 IV. Giitertransport 250 407 62,61 —_ 100 664
2 600 0,55 . V. Posttransport . 2 600 0,55 —= —
474569 . 100,00 Total 399 944 100,00 ) — 74 625

Ad A. Bahnverkehr. Das Ertrignis der Schnellzugszuschlige belduft sich auf Fr. 8 065 974.
Gegeniiber dem Jahre 1921 ecrgibt sich fiir die einzelne Transportkategorie prozentual folgende Vermehrung
bzw. Verminderung der Einnahmen:

Personenverkehr . . . . . . — 2% (1921: 4 1,26 °/o)
Gepiickverkehr . . . . . . 550% (1921: —  38,41%)
Tiertransport . + 1 9,31 %% (1921: 4 16,60°0)
Giitertransport . 1,14% (1921: — 22,33%0)
Posttransport . . . . .. — 1,8% (1921: - 66,40%o0)

An den Mindereinnahmen von Fr. 3 675 19() im Personenverkehr und von Fr. 2 907 902 im Gepéck- und
Giiterverkehr (einschliesslich Posttransporte) partizipieren die einzelnen Monate mit folgenden Betrigen:

! ‘ Personenverkehr ., e‘iﬂﬁf{," ?T';:;h:nd Post)
Fr. Fr.
Januar . — 711 641 — 3734 396
Februar — 728779 — 3418511
Mérz — 1683995 — 1228 248
April -+ 38893851 — 1697402
Mai . — 514 458 — 92 181
Juni -+ 93 568 — 422157
Juli . + 560 662 . + 1649 630
August . 4+ 218464 4 1247468
September . -+ 182088 — 30066
Oktober — 755767 -+ 668807
November . . . . . . . . . . . . — 120689 -+ 2995154
Dezember , .., . . . . . . . . . -— 504 000 ~+ 1156000




Den Mindereinnahmen von 2,04%. im Personenverkehr steht ein Rickgang der beférderten Personen
von 80 681 467 auf 80377 129 oder von 304 338 Reisenden gegeniiber. Die Einnahme pro Person betrigt
Fr.1.507 (1921: Fr. 1. 54). Der Riickgang des Verkehrs riihrt hauptsiichlich vom ersten und vierten. Quartal
her. Eine Riickwirkung auf die Einnahmen haben auch die Einfiihrung der Taxermiissigungen fiir grosse
Entfernungen und der kurzfristigen Generalabonnemente gehabt.

Im Giiterverkehr weisen die beforderten Gewichtsmengen eine Vermehrung von 1 276 274 Tonnen
auf (10,608 %/o). Der Durchschnittsertrag pro Tonne betrdgt Fr. 15.3847 (1921: Fr. 17.15). Mit Ausnahme der
Monate Januar und Februar, welche ganz besonders unter der Krisis im Handel und in der Industrie gelitten
haben, sind die Transportquantititen stets grosser gewesen als im Vorjahre. Wenn trotzdem die Gesamtein-
nahmen im Riickgange sind, so ist es vorwiegend der Wirkung der ermissigten Ausnahmetariftaxen und der
voriibergehend bewilligten Spezialtaxen fiir Landesprodukte sowie der herabgesetzten ’l‘rqnsitfrachts%itze fir die
Wiedergutmachungskohlen Deutschland-Italien zuzuschreiben. Bei annithernd gleichen Transportmengen haben
allein die letztern Transporte rund Fr. 3000 000 weniger Einnahmen ergeben.

Auf der Tunnelstrecke Brig-Iselle wurde eine Einnahme vorn rund Fr. 1 300 000 aus dem Personen- und
Gepiickverkehr und von Fr. 2 280 340 aus dem Giiterverkebr erzielt. Der Giitertransport weist eine Minderein-
nahme von Fr. 1038000 auf, welche von den reduzierten Frachtsitzen fiir die Wiedergutmachungskohlen
Deutschland-Italien und von der Leitung via Gotthard einer Partie dieser Transporte herriihrt.

Ad B. Dampfschiffverkehr auf dem Bodensee. Der Verkehr weist ecine Gesamtmindereinnahme
von Fr. 74 625 auf. Der fiir den Giiterverkehr ausgewiesene Einnahmenausfall von Fr. 100 664 riihrt von einem
entsprechenden Verkehrsriickgang her (rund 70 000 gegeniiber 97 000 Tonnen). Beim Personen- und Gepiick-
transport ist eine kleine Verkehrsvermehrung zu verzeichnen.

e. Materialbeschaffung.
I. Oberbaumaterial.

1. Der Erlos aus verkauftem Oberbaumaterial bezifferte sich im Berichtsjahre auf die Summe
von Fr. 1 444 689. o

Wie im Vorjahre, war auch pro 1922 die Nachfrage nach gebrauchtem Material zu Industriegéleisen in-
folge der industriellen Krisis verhiltnismiissig schwach. Die Ermiissigung des schweizerischen Ausfuhrzolles von
Fr. 20 auf Fr. 4 pro Tonne erleichterte einigermassen den Verkauf von Altmaterial ins Ausland.

x:

2. Die Lieferung der fiir das Jahr 1923 erforderlichen neuen Holzschwellen wurde ausschliesslich an
Schweizerfirmen um die Summe von Fr. 255 710 vergeben. Die Beschaffung der Trinkstoffe wurde durch die
Imprégnieranstalten besorgt. E

3. Die Lieferung der Schienen, Zungenschienen und Eisenschwellen erfolgte im Berichtsjahre auf Grund
des im September 1921 mit den Herren Les Petits Fils de Wendel & Cie. in Hayingen abgeschlossenen Ver-
trages. Die Vertragsmengen reichen auch zur Deckung des Bedarfes pro 1923 aus.

4. Es wurde vergeben (Bedarf fiir 1923):

a. die Herstellung der Schienenbefestigungsmittel an acht schweizerische Fabriken um die Summe von
Fr. 383 100; .

b. der Bedarf an Halbfabrikaten zur Anfertigung von Weichen und Kreuzungen um die Summe von
Fr. 25365 an eine auslindische und zwei inlindische Firmen;

¢. die Anfertigung von Weichen, Kreuzungen und deren Bestandteile an inlindische Fabriken um die Summe
von Fr. 52 560.

5. Zusammenstellung tiber die im Berichtsjahre angeschafften Mengen von Oberbaumaterial:

Holzschwellen:

Bahnsechwellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .062485 Stick
Weichen- und Briickenschwellen . . . . . . . . . . . . .+ . . . ... 1442 m?®
Imprignierstoffe fiir Holzschwellen (Teerdl) . . . . . . . . . . . . . . _ 15 Tonnen

Imprigniert wurden:
1. mit Teerosl:

Bahnsehwellen . . . . . . . . . . . . . . . 38479 Stick

Weichen- und Briickenschwellen . . . . . . . . . 1090 m?
2. mit Chlorzink:

Bahnschwellen . . . . . . . . . . . . . . . 6413

Weichen- und Briickenschwellen . . . . . . . . .~ 81 »

Zusammen 44 892 Stiick 1171 m?




Schwellen aus Flusseisen:

Bahnschwellen
‘Weichenschwellen

Bahnschwellen aus armiertem Beton .

Schienen aus Thomasstahl

- Zusammen 40 475 Stiick

2 561 Tonnen
439 »

3 000 Tonnen

35 300 Stiick
5175  »

I

900 Stiick
10 548 Tonnen

Schienenbefestigungsmittel:

Laschen, Pjatten, Bolzen, Nigel usw..

1437 Tonnen

Bestandteile zu Weichenanlagen:

Stahlvollschienen zu Weichenzungen .

825 Tonnen

Unterzugsbleche zu Weichen und Kleuzungen O R T T ST 97 #

Stahlspitzen fiir Kreuzungen .

Gussbeilagen zu Weichen und Kreuzungen

Winkeleisen zu Zwangswinkeln .

Gestéingershren zu Weichen-Stellvor uchtungen

Weichen, einfache
Schienenkreuzungen
Zwangswinkel

175 Stiick

10 Tonnen

261 ”
1500 m

335 Stiick

190

250

Zentralanlagen, Signale usw.:

Bestandteile, verschiedene

52 Tonnen

II. Andere Materialien.

1. Mit der seit dem Jahre 1915 erweiterten zentralen Beéchaffung verschiedener Materialien
durch den Fahr- und Werkstiittedienst sind auch im Berichtsjahre durch Engroseinkiufe wiederum Ersparnisse
und andere Vorteile erzielt worden.

Folgende Gegenstinde und Materialien sind beschafft worden:

16
22

12

110

112

44
27

1
134
40
50
95
3591
21714
295
336
10910
7 000

2.
3.

Reservestiicke zu elektrischen Lokomotiven,
Motorkompressoren,
Kompressorautomaten,
Rotationskompressoren mit zugehorigen
- Motoren,
Beleuchtungsbatterien fiir elektrische
Lokomotiven,
Schmierbecherheizkorper fiir elektrische
Lokomotiven,
Geschwindigkeitsmesser ,,Teloc”,
Hauptsicherungskasten fiir die elektrische
Zugsheizung,
Oszillograph fiir den Dynamometerwagen,
verschiedene Winden,
Feuerloschapparate,
Zugsbeleuchtungsausriistungen,
Riemenscheiben,
Radreifen,
diverse Federn,
Stangen Federstahl,
Achsbiichsen oder Teile zu solchen,
Siede-, Uberhitzer- und Rauchrshren,
Siederohrbrandringe, :

1 380 m nahtlose, flusseiserne Rﬁhren,
16 547 diverse Bestandteile zu Zug- und Stossapparaten,
1203 t Bremsklotze und Roststibe,
175 t diverse Eisenbleche,
492 t Kupfermaterial,
1100 kg Kupferschlaglot,

1000 ,, Phosphorkupfer,
4700 , Antimon,
11000 , Blei,
40000 , Zinn,
6 500 , Messing,
670 000 ,, Petrol,
45000 ,, Benazin,
123 000 , Gasdl fiir Feuerungszwecke,
65 000 , Leindl,

1262 300 ,, Schmierdl fir Rollmaterial,
91 300 ,, andere Schmieréle und Fette,
28 000 ,, Terpentintl und Terpentindlersatz,

9100 ,, Karbolineum,
20 500 Desinfektionsmittel,

”
240 t Giessereikoks,
6 388 t Anthrazit und Eiformbriketts fiir Hausbrand,
80 t Holzkohlen.

Die Verkiufe von Altmaterial der Werkstiitten belaufen sich im Berichtsjahre auf Fr. 672 399.

Beziiglich der Kohlenversorgung teilen wir folgendes mit :

a. Wie aus dem letztjihrigen Geschiftsbericht, Seite 25, ersichtlich, betrug der Brennmaterialvorrat auf Anfang
des Jahres 1922 noch 464 423 t, bestehend in der Hauptsache aus amerikanischen und englischen Kohlen, die
uns im Vorjahre von der Kohlengenossenschaft zugewiesen worden sind.




.

Als dieses grosse Lager auf den normalen Stand zuriickgegangen war, wurden grossere Bestellungen
zur Deckung des laufenden Verbrauches eingeleitet. Dabei bemiihten wir uns, soweit moglich wieder die geo-
graphisch am giinstigsten gelegenen Bezugsquellen uns zu sichern. Die wesentlichsten Abschliisse erfolgten im
Saargebiet, in Nordfrankreich, Belgien und auch in England. Vom Ruhrsyndikat, das uns friiher den grossten
Teil der benétigten Kohlen lieferte, waren noch keine Lieferungen erhiiltlich.

Die Kohlenpreise sind im Berichtsjahre weiter zuriickgegangen, und die Hauptbestellungen vom Herbst
konnten zu relativ vorteilhaften Preisen abgeschlossen werden. Gegen Ende des Jahres machte sich allerdings
wieder steigende Tendenz bemerkbar.

Die am 2. Mai 1921 eingefiihrte eidgendssische Kohlengebiihr von Fr. 5. — pro Tonne ist am 15. Juni 19
auf Fr. 4. — pro Tonne herabgesetzt worden.

"~ Infolge des giinstigen Wasserstandes des Rheins liess sich der grosste Teil der zu Anfang des Jahres
bestellten englischen Briketts ab Hafenplatz mit Kéhnen bis Mannheim, Kehl und zum Teil bis Basel befordern.

b. Gesamteingiinge an fossilem Lokomotivfeuerungsmaterial :

Béelgien : & « = =« & s & = s 5 & -5 . % 4 626 Tonnen
Holland . . . . . . . . . . . . .+ .+ . . 1240 "
Frankreich . . T 15 872 3
Saar und Lothrmgen e e e e e 19 604 "
Deutschland. . . . . . . . . . . .+ o . . 18 409 -
England . . . . . . . . . . . . . . . . 101632 »
Amerika . . : ® —
Einheimische Brlkettfabrlken und Verschledenes . . 21385

Total 182 768 Tonnen

Der Kohlenlagerbestand, der .zu Anfang des Jahres 1922 noch 464 423 t betrug, ist bis Jahresende auf
194 403 t gesunken. Die Lieferungsriickstiinde betragen 22 139 t.

Il. Rechts- und Tarifdepartement.

a. Allgemeines.

1. Das eidgendssische Eisenbahndepartement hat den aus unsern Erfahrungen hergeleiteten technischen
Grundlagen der Pensions- und Hilfskasse (Art. 16 der Statuten vom 31. August 1921) die Genehmigung erteilt.

2. Der Deckungsfonds fiir ehemalige J.S.-Pensionen (Saldo per 31. Dezember 1921: Fr. 115 271. 20) 1st
der Pensions- und Hilfskasse, welche die Lasten dieses Fonds {ibernommen hat, zugewiesen worden.

3. Die dem eidgendssischen Eisenbahndepartement und dem Bundesamt fiir Sozialversicherung vorgelegteh
Rechnungen und Bilanzen unserer Hilfskassen fiir das Jahr 1921 haben diesen Behorden keinen Anlass zu
Bemerkungen oder Verfiigungen gegeben.

4. Uber die Ausfiihrung des Art. 70, lit. B, ¢, und C, b, unserer Pensionskassastatuten haben wir Vor-
schriften erlassen. Es betrifft dies die Gewihrung von Unterstiitzungen an Witwen und Waisen von nach dem
31. Mai 1918, aber vor dem 1. Oktober 1920 bzw. 1. Januar 1921 (bei Arbeitern) pensionierten oder im
aktiven Dienstverhiiltnis verstorbenen Beamten, Angestellten und Arbeitern.

-B. Am 15. Mai haben wir verfigt, dass auch die Grundteuerungszulage bei der Krankenkasse zu ver-
sichern ist. Demnach wird seit 1. Juni 1922 die Kassenauflage vom effektiven Lohne zuziiglich Grundteue-
rungszulage erhoben (Art. 38! der Statuten Nr. 830) und das Krankengeld aus cler Kasse vom entgangenen
Tagesverdienst zuziiglich Grundteuerungszulage ausgerichtet.

6. Unsere Kreisdirektionen haben wir, vorldufig fir das Jahr 1922, ermiichtigt, den Haftpflichtrentnern,
die in den Jahren 1920 und 1921 eine Teuerungszulage auf Grund der Ziffer 5, Absatz 2, des Bundesbe-
schlusses vom 15. Juni 1920 erhalten haben und im Jahre 1922 durch die Anwendung des Art. 70! der Pen-
sionskassastatuten vom 31. August 1921 schlechter gestellt worden sind, beim weitern Vorhandensein der beson-
dern Bediirftigkeit und der iibrigen Voraussetzungen des erwihnten Bundesbeschlusses eine Zulage bis auf den
Betrag der Differenz zu Lasten der Betriebsrechnung auszuzahlen. '

7. Geméss den anliisslich des Riickkaufs zwischen dem Eisenbahndepartement und der Seetalbahn-Gesell-
schaft getroffenen Vereinbarungen haben wir den iibernommenen Pensionierten die Teuerungszulage, welche sie

“von dieser Bahn erhalten haben, vorldufig fiir das Jahr 1922 zu Lasten des Betriebes ausgerichtet, nidmlich:

Fr. 560 an einen pensionierten Invaliden,
» 340 | eine pensionierte Witwe und
s 80 , 0 Waise.




8. Mit allgemeiner dienstlicher Mitteilung Nr. 81 vom 26. Dezember haben wir die Neuwahl der Kranken-
kassenkommissionen angeordnet (vgl. Geschiftsbericht fiir das Jahr 1921, Seite 36, Ziffer 7).

9. Auf den 1. Januar 1923 ist bei der Betriebsunfallversicherung fiir die Gefahrenklasse ,,Ranglelpelsonal
und Weichenwiirter der Primiensatz von 18 /o0 auf 14 %o herabgesetzt worden.

Die Vorauspriimie fiir das Jahr 1923 betrigt: auf Grund der Unferschied
alten Prdmiensitze neuen Prémiensitze
Fr. Fr. Fr.
fiir Betriebsunfille -. . . . . . . . . . . . . . . 2273537 2198 533 i 75 004
» Nichtbetriebsunfille ., . . . . . . . . . . . . 771 295 771 295 | —

10. Am 1. Juni ist anf Wunsch und im Einvernehmen mit der betreffenden Landesgegend und der Regic-
rung des Kantons Ziirich auf der Strecke Niederglatt-Otelfingen wieder ein beschriinkter Betrieb auf-
genommen worden, nachdem dieser seit 1. Mirz 1918 vollstiindig eingestellt gewesen war (vgl. Geschiiftsbericht
1918, Seite 20, lit. @, Ziffer 2).

11. Am 20. Juli ist die zwischen Giimligen und Rubigen gelegenc Haltestelle Allmendingen und am -
3. September die zwischen Emmenbriicke und Rothenburg gelegene Haltestelle Rothenburg-Dorf eroffnet
worden. Beide Haltestellen sind in beschrinktem Umfange fiir die Abfertigung von Personen, Hunden (von
Reisenden mitgefiihrt), Gepick, Expressgut und Traglasten sowie Milchtransporten zu den Ausnahmetarifen Nr. 4
und 41 eingerichtet.

Seit 11. Dezember besteht zwischen Buchs (Ziirich) und Niederglatt eine Personen-Haltestelle O berhasli.
Es findet nur Personen- und Gepickabfertigung in beschriinktem Umfange statt. Die Haltestelle ist mcht bedient.
Im Verkehr von derselben w elden daher die Billette im Zuge ausgegeben.

12. Die Statlonsbezelchnung »Corcelles-Cormondréche“ ist auf Begehren der Gemeinde Peseux und im Ein-
verstindnis mit den zustindigen Behtrden mit Wirkung vom 1. Juli an in ,Corcelles-Peseux“ geindert worden.

13. Am 1. April ist eine Neuausgabe des Tarifs der Drahtseilbahn Ritom in Kraft getreten. Da-
durch wurden in der Hauptsache die friitheren Stiicktaxen fir Gepack E\plesscrut und Giiter durch Gewichts-
taxen ersetzt.

14. Die kommerzielle Konferenz der schwéizerischen Transportunternehmungen und der Verkehrs-
interessenten hielt im Berichtsjahre zwei Sitzungen ab.

In der 23. Sitzung vom 21. Februar wurden verschiedene Fragen betreffend die Tarife fiir Generalabon-
nements, fiir Abonnements zum Bezuge halber Billette und fiir Gesellschafts- und Schulfahrten sowie betreffend die
Ausgabe von Sonntagsretourbilletten und die Veranstaltung von Vergniigungsziigen behandelt. Ferner wurde
iiber die von Interessentenkreisen nachgesuchte Frachtermissigung fiir Kies und Schotter, fiir Getreidesaat und
fir Roheisen und Halbzeug sowie die Anwendung des Ausnahmetarifs No. 22 auf Briketts ab Basel beraten.

In der 24. Sitzung vom 28. Juni wurden Beschliisse gefasst iiber die Tarifierung von Bier in Flaschen,
Most in Féssern und Flaschen, lebenden Pflanzen, Getreidesaatgut, schwefliger Siéure in wisseriger Losung,
Putzmorteltrigern aus Drahtgewebe, die Wiedereinfilhrung des Exporttarifs fir Kiise, die Umgestaltung des Aus-
nahmetarifs Nr. 19 fiir Steine, die Beférderung von Kessel- und andern Privatgiiterwagen, die Anderung der
Wagenverspidtungsgebiihren und die Ermiissigung des Tiertarifes.

Inwieweit die in den beiden Sitzungen beratenen Massnahmen zur Durchfiihrung gelangt sind, ist aus den
Abschnitten ¢ und f hiernach ersichtlich.

15. Auf den 15. Mai ist das Reglement {iber die Gewdhrung von Taxermissigungen fiir
Ausstellungsgegenstinde, vom 1. Mirz 1909, dessen Anwendung withrend des Krieges eingestellt worden
war, wieder in vollem Umfange in Kraft gesetzt worden.

16. Stand der Konzessionsgesuche fiir Wasserkriifte (vgl Geschiiftsbellcht fir das Jahr
1921, Seite 37, Ziffer 17).

Wiihrend des Berichtsjahres sind wesentliche Anderungen nicht eingetreten. Die eine Zeitlang ins Stocken
geratenen Verhandlungen mit den Behdérden des Kantons Schwyz und des Bezirkes Einsiedeln betreffend die
Sihlseekonzession sind wiederum aufgenommen worden.

b. Abteilung fiir das Rechtswesen.
« L. Versicherungswesen.

1. Von den kantonalen Brandversicherungsanstalten sind uns fir 11 Brandfille Fr. 3 833
vergiitet worden.

2. Die unserer Selbstversicherung unterstellten Werte wurden im Berichtsjahre von 45 Brandfiillen
betroffen. Zu Lasten des Versicherungsfonds gegen Feuerschaden sind Fr. 47 432. 25 verrechnet worden.




Il. Steuerwesen.

In verschiedenen Kantonen sind die steuerpflichtigen Liegenschaften hoher geschiitzt worden.
Von zwei Steuerrekursen der schweizerischen Bundesbahnen betreffend aargauische Gemeinden wurde der
eine gutgeheissen, der andere abgewiesen.

IIl. Unfallwesen.

Die Anzahl der Unfiille und der Betrag der im Jahre 1922 ausbezahlten Haftpflichtentschidi-
gungen sind aus den statistischen Tabellen und den Rechnungen ersichtlich. v
Im Laufe des Berichtsjahres wurden von den Kreisdirektionen 31 Haftpflichtfidlle erledigt (1921: 20).

IV. Reklamationen wegén Verlustes, Minderung, Beschddigung und Verspatung sowie Unregelmassigkeiten.

A. Bei den Bundesbahnen eingereichte Reklamationen.

Aus dem Jahre 1921 wurden unerledigt iibernommen . . 4098 Reklamationen (1921: 5 986)
‘Im Berichtsjahre sind neu dazugekommen . . . . . . 10719 - (1921: 12 706)
Erledigt wurden: durch Abweisung . . . . . . . . . 5406 " (1921: 6414)

durch Zahlung. . . . . . . . . . 6612 " (1921: 8180)

B. Bei andern Verwaltungen eingereichte Reklamationen betreffend Transporte, an welchen die Bundesbahnen
beteiligt sind.

Den Bundesbahnen wurden von andern Verwaltungen iiberwiesen 3 047 Reklamationen (1921: 4 733
Zu einer Zahlung der Bundesbahnen gaben Anlass . . . . . 2323 3 (1921: 3 488)

C. Unregelmiissigkeiten.

Wegen Beschiédigung oder Minderung sind 1 841 (1921: 2 383)
I una wegen Ablieferungshindernissen 2217 (1921: 2 515) Meldungen cingegangen.

D. Prozesse.

Aus dem Vorjahr hiingige Prozesse . . . . . . . . . 62 (1921: 33)
Im Berichtsjahr neu dazugekommen . . . . . . . . . 43 (1921: ¢8)
Im ganzen erledigt . . . . . . . . . . . . . . . 59 (1921: 39)

c. Verwaltung der Pensions=, Hilfs= und Krankenkassen.

I. Die Pensions- und Hilfskasse.

1. Im Laufe des Berichtsjahres sind der Hilfskassenverwaltung nachstehend aufgefiihrte Fille zu statuten-
gemiisser Erledigung iiberwiesen worden:

LY
Fiille G.ener'al- Kraiso, Zusammen
direktion 1 I l 11 v v
I
Invalide :

mit weniger als 5 Dienstjahren —_ 2 — — - === 2
mit 5 und mehr Dienstjahren. 37 275 422 286 185 352 1557
Gestorbene Aktive . Coe . A 30 30 40 32 25 175
Abfindungen an Doppelwaisen 1 -— — — 1 e 2
Pensionierte Witwen . b) 32 33 34 28 22 154

- Waisen . : 6 37 38 34 33 54 202

- Doppelwaisen . . . . . . . — | 7 o1 — 1 — 9
Gestorbene Invalide . . . . . . . . . . 19 44 62 53 40 34 252
Pensionierte Witwen . . . . . . . . . 13 25 37 26 17 23 141
- Waisen . . . . . . . . . 2 12 25 7 4 17 67

- 5 Doppelwaisen . . . . . . . 1 — — —_ - — 1
Gestorbene Witwen . . . . . . . . . . 10 35 29 2/ 10 14 125
Pensionierte Doppelwaisen . 3 1 3 1 5 —_ 13
Wiederverheiratete Witwen . 1 7 4 5 — -— 13
Pensionierte Waisen . : 5 o§ v B 5B 1 6 6 4 — — 17
Abfindnngen gemiiss Art. 41 . . . . . . . — 2 — 1 — —- 17
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Ausserdem sind 504 Gesuche um Unterstiitzung gemiss Artikel 43 der Statuten eingegangen, welchen
von den Hilfskassenkommissionen entsprochen wurde; die Summe del bewﬂhgten Unterstiitzungen betrigt
Fr. 135 085. 40. ‘

Im fernern sind im Rechnungsjahre 44 Invaliditiits- und 30 Todesfille infolge Unfalles als erledigt zur
Anzeige gebracht worden, wovon 27 Invaliditits- und 6 Todesfdlle den Betrieb betreffen.

2. Beziiglich des Standes auf den 31. Dezember 1922 an versicherten Aktiven und des anrechen-
baren Jahresverdienstes, sowie an pensionierten Invaliden, Witwen und Waisen gibt nachstehende
Zusammenstellung Auskunft (die Bestiinde am 31. Dezember -des VOI‘J ahres sind in Klammern angefiibrt):

Versicherte Aktive . . . 34690 (35511), Versicherter Jahresverdienst Fr. 166 050 982 (Fr. 184 351 066),
Pensionierte Invalide . . 6317 ( 5073), Betrag der Jahrespensionen , 20694798 (, 16 007 477),
” Witwen . . 4126 ( 3468), s # " W 4788474 (, 4 003 049),
i Waisen. . . 1756 ( 1524), ” ” K . ” 712 167 (o 484 156),
Doppelwaisengruppen . . 196 ( 203), " # i # 169 986 ( ,, 127 642).

_ Die Abnahme der anrechenbaren Besoldungs- bzw. Lohnsummen gegeniiber dem Vorjahre ist in der Haupt-

sache eine Folge der im II. Halbjahr eingetretenen Herabsetzung der Grundteuerungszulage. Die starke Zu-
nahme der Pensionierungsfiille gegeniiber dem Vorjahre (1557 statt 953) und damit das erhebliche Anwachsen
der Invalidenpensionen ist auf die vermehrte Pensionierung zum Zwecke der Verminderung des Personal-
bestandes zurtickzufiihren. Das Anwachsen der Hinterlassenenpensionen ist neben der Zunahme der Witwen-
und Waisen der Durchfiihrung des Art. 70, lit. B, ¢, und lit. C, , der Statuten zuzuschreiben.

Die in unserem Bericht an den Verwaltungsrat vom 14. September 1921 betreffend ,Pensions- und Hilfs-
kasse, Aufbringung der durch die Verwaltung zu liefernden Mittel“, gegebene Zusammenstellung ,Mutmassliche
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den kiinftigen Jahren“ ist bereits iiberholt. Wihrend die dort
fiir das Jahr 1922 vorausberechneten Ausgaben an Pensionen fiir die Witwen und Waisen mit der Wirklichkeit
ziemlich iibereinstimmen, trifft dies fiir die Invaliden nicht zu. Es sind bedeutend mebr. Invalide entstanden,
als nach den angenommenen Voraussetzungen zu erwarten waren (1557 statt 589). }

3. Die Gewinn- und Verlustrechnung schliesst auf den 31. Dezember 1922 mit einer erforderlichen Er-

hohung der Reserven von Fr. 328 635 968.79 ab (1921: Fr. 336 303 474. 74). Die Reserven pro 1922 sind
nach den neuen, vom Bundesrate genehmigten technischen Grundlagen und einem Zinsfuss von 5 °/o berechnet.
Die Beitragsreserve der versicherten Aktiven hat sich gegeniiber dem Vorjahre um rund Fr. 26 000 000 ver-
mindert, was in der Hauptsache der Abnahme der anrechenbaren Besoldungs-, bzw. Lohnsummen zuzuschreiben
ist. Das Deckungskapital der laufenden Pensionen dagegen hat eine betréichtliche Erhthung (rund Fr. 35 000 000)
erfahren. Die Ursache liegt nicht etwa in den neuen Grundlagen (diese fithren vielmehr zu kleinern Werten
als die alten), sondern in der sehr starken Zunahme der Invaliden, welche eine Belastung von rund Fr. 55 000 000
zur Folge hatte. Demgegenubel ist nur eine-Entlastung (Sterbefille der Invahden) von rund Fr. 8 000 000 zu
verzeichnen.

Die fiir die erforderliche Erhohung der Reserven angegebene Summe kann mcht als endgiiltig betrachtet
werden. Die anrechenbare Besoldungs-, bzw. Lohnsumme wird auch im Rechnungsmhr 1923 abnehmen (vgl.
Bundesbeschluss betreffend die Teuerungszulagen fiir das I. Halbjahr 1923) ‘and damit auch die Beitragsreserve
der versicherten Aktiven. Sollten infolge der Abnahme der Teuerung auch die Pensionen eine Herabsetzung
erfahren, so wird auch eine entsprechende Verminderung des Deckungskapitals fiir laufende Pensionen eintreten.

4. Diec auf den 31. Dezember 1922 abgeschlossene Bilanz ist auf Seite 144 dieses Berichtes aufgefiihrt;
sic gibt uns zu besondern Bemerkungen nicht Anlass.
I. Die Krankenkasse.

1. In der Krankenkasse waren am 31. Dezember 1922 gemiss Art. 16 und 17 der Statuten vom
31. August 1921 versichert (die entsprechenden Zahlen des Vorjahres sind in Klammern angegeben):

Klasse @ (nur Arzt und Arznei). . . . . 15980 (9 673) Minner und 1223 (922) Frauen,
» 0 (, Krankengeld) . . .- . 8 ( 18) » , Kkeine Frauen,
» € (Arzt, Arznei und Kmnkengeld) : 485 (1 947) % 5 12 (843) Frauen.

Die starke Zunahme in der Versicherungsklasse @ ist auf den Beitritt von Beamten und Angestellten zuriick-
zufiihren, denen die Krankenpflegeversicherung nach den neuen Statuten zugiinglich gemacht worden .ist. Die
Abnahme in der Versicherungsklasse ¢ findet ihre Erklirung in der Verminderung des nur voriibergehend an-
gestellten Personals.

2. Die Ergebnisse der Krankheitsverhiltnisse fir das Rechnungsjahr finden sich auf Seite 152
dieses Berichtes unter ,Statistik zur Gewinn- und Verlustrechnung pro 1922% dargestellt. Fiir einen Versicherten
der Werkstittenkrankenkassen ergeben sich 16,64 und fiir einen Versicherten der Kreiskrankenkassen 14,7
Krankheitstage. Das, was schon in fritheren Jahren beobachtet wurde, dass nimlich die Krankheitsziffer der
Werkstiittenkrankenkassen grosser ist als diejenige der Kreiskrankenkassen, hat sich im Jahre 1922 wiederholt.

\
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3. Uber die Gewinn- und Verlustrechnung unserer Krankenkasse geben die Seiten 150/151 Auskunft.

Die Versicherungsklasse @ (nur Arzt, Arznei und Anstaltsbehandlung) hat einen Gewinn von Fr. 27 770. 10
zu verzeichnen. In diesem Gewinn sind der Bundesbeitrag mit Fr. 24 287.05 und die Zinsen mit Fr. 1 768. 50
mitverrechnet. Ohne den Bundesbeitrag und die Zinsen hiitte der Gewinn Fr. 1 714.55 betragen.

Die Versicherungsklasse & (nur Krankengeld) weist einen Gewinn von Fr. 719.75 auf; darin sind der
Bundesbeitrag von Fr. 11.30 und die Zinsen von Fr. 170. 50 enthalten.

Die Versicherungsklasse ¢ (Arzt, Arznei, Anstaltsbehandlung und Krankengeld) hat ecinen Verlust von
Fr. 29 531. 85 erlitten. In diesem Verlust ist der Bundesbeitrag mit seinen Zinsen mitverrechnet, nicht aber der
Spezialfonds mit seinen Einnahmen (Ziffer III, 7, 8 und 9) und seinen Ausgaben (Ziffer IIT, 10). Uber diesen
Spezialfonds wird gesonderte Rechnung gefiihrt.

4. Die Bilanz der Krankenkasse ist auf Seite 151 aufgefiihrt.

11l. Unfallversicherung.

Fiir die Unfallversicherung unseres Personals haben wir der schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
in Luzern fir das Jahr 1922 folgende Primien bezahlt:

Fir Betriebsunfille: (1921)
Versicherte Lohnsumme . . . . Fr. 161919779 (178496 323)
Pramie ..o s = = = « = 35 3 2 319 383 (2 626 198)
Mittlerer Primiensatz . . . . . %0 14,3 (14,7)
B Fir Nichtbetriebsunfille:- (1921)
Versicherte Lohnsumme . . . . Fr.161169 598 (177 732 360)
Primie . & « o =-» = = « 790 779 (872 180)
Mittlerer Primiensatz . . . . %00 4,9 (449)

An Entschidigung fiir die Besorgung des Agenturdienstes haben wir zuriickvergiitet erhalten: 7° der
Primien von Fr. 3110162 = Fr. 217 711 (1921: Fr. 244 886).

d. Abteilung fiir den bahnirztlichen Dienst.

1. Die Ergebnisse der Krankheitsstatistik umfassen 25 156 Krankheitsfille (1921: 22 228) und sind in
fiinf Tabellen zusammengestellt (s. statistische Tabellen).

Da in der Statistik nur diejenigen Fiille enthalten sind, bei welchen die Arbeitsaufnahme im Berichts-
jahre erfolgte, stimmt die Zahl der in Ziffer 3 hiernach gemeldeten Erkrankungen mit derjenigen der statistisch
verarbeiteten Fille nicht iiberein. :

2. Die grosste Zahl der Kranken am Ende eines Monates betrug 8453 im Februar (gegeniiber 2718 im
Januar 1921), die kleinste 2676 im September (gegeniiber 1670 im September 1921). Jahresdurchschnitt der
Zahl der Kranken am Monatsende: 2946 (1921: 2065). .

Die Vermehrung der Krankheitsfiille gegentiber 1921 ist in der Hauptsache auf die Zunahme der Grippe-
fille im I. Quartal zuriickzufiihren. Das Total der Grippefillle seit Beginn der Epidemie betrug am 31. Dezember
1922: 30 615 (31. Dezember 1921: 27 510).

3. Aus der Tiitigkeit des bahniirztlichen Dienstes heben wir folgende Angaben hervor:

General- | Elektrifi- Kreise Total
direktion | kation 1922 (1921)
I I | IIT | IV v

Aufnahmeuntersuchungen der Bahnérzte . . . . 6 84 | 272 97 85 42 92 678 (666)
Begutachtung von Pensionierungen. . . . . . 13 5| 231| 330| 185 90| 243| 1097 (597)
Begutachtung von Unfallfolgen . . . . . . . 1 3 5( 12 5 4| 15 45 (74)
Kontrolluntersuchungen. . . . . . . . . . 9 9| 404| 158| 167| 117| 388 1252 | (1L 234)
Angemeldete Erkrankungen . . . . . . . .| 270 | 358 |5115|6332|5118|3134 (4711 25038 |(20 539)

e. Abteilung fiir das Personentarifwesen.

1. Fiir den Besuch folgender Ausstellungen haben wir eine Fahrpreisermissigung in dem Sinne einge-
riumt, dass Billette einfacher Fahrt II. Klasse zur Hin- und Riickfahrt in III. Klasse und Billette einfacher
Fabrt I. Klasse zur Hin- und Riickfahrt in II. Klasse berechtigten :

6. Schweizer Mustermesse in Basel, vom 22. April bis 2. Mai;

1. Nationale Kunstgewerbe-Ausstellung in Lausanne, vom 6. Mai bis 25. Juni;

3. Comptoir suisse des industries alimentaires et agricoles in Lausanne, vom 9. bis 24. September;
Nationale Kunstausstellung in Genf, vom 2. September bis 8. Oktober.




2. Fir das eidgendssische Séingerfest in Luzern im Juni und das eidgendssische Turn-
fest in St. Gallen im Juli haben wir folgende Fahrbegiinstigungen bewilligt:

fir Singer und Turner, d. h. fir Festbesucher mit Festkarte: Ausgabe von Spezialbilletten mit Be-
reehtigung zur Einzelfahrt nach dem Festort und Auruck mit einer Erméssigung von 40 % auf den Preisen
der gewdohnlichen Billette;

fir Festbesucher ohne Festkarte: Ausgabe von Billetten einfacher Fahrt nach dem Festort mit Be-
rechtigung zur Hin- und Riickfahrt in der niichstniedrigern Klasse.

8. Zur Forderung des Wintersportverkehrs haben wir beschlossen, vom 23. Dezember 1922 an bis
und mit 11. Marz 1923 fiir Fabrten von mindestens 30 Tarifkilometern nach Orten, die fir den Wintersportver-
kehr in erheblichem Masse in Betracht kommen, Billette einfacher Fahrt II. Klasse fiir Hin- und Riickfahrt in
III. Klasse und Billette einfacher Fabrt I. Klasse fiir Hin- und Riickfahrt in II. Klasse zu verabfolgen. Diese
Billette wurden nur am Samstag und Sonntag ausgegeben und waren giiltig zur Hinfahrt am Samstag oder
Sonntag und zur Riickfabrt am Sonntag oder Montag.

4. Veranlasst durch Eingaben aus Kreisen, die sich mit der Blindenfiirsorge befassen, haben wir die Ge-
wihrung folgender Taxbegiinstigung fiir Blinde beschlossen:

Blinde, deren Einkommen aus Vermogen.und Verdienst die fiir den Bezug von Arbeiterabonnements fest-
gesetzte Lohngrenze (zurzeit Fr. 5400 pro Jahr) nicht iibersteigt, diirfen fiir Reisen zum Zwecke des Erwerbes .
oder der Ausbildung eine Person oder einen Fiihrerhund als Begleiter unentgeltlich in die Personenwagen
III. Klasse mitnehmen. Die Begiinstigung . gilt fiir Blinde mit Personenbegleitung auch fiir Schnellziige, fiir
Blinde mit Fithrerhunden nur fiir gewdhnliche Ziige; sie wird von Fall zu Fall auf Gesuch hin jeweilen fiir
die Dauer eines Jahres bewilligt. ’

5. Die vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 9. Februar (s. S. 2 dieses Berichtes) beschlossenen Erleich-
terungen fiir den Personenverkehr wurden auf den 1. Mai durchgefiihrt; die Ermiissigung der gewohnlichen
Billettpreise fiir Reisen von indestens 300 Tarifkilometern und die Herabsetzung des Schnellzugszuschlags
wurden jedoch auf Begehren aus verschiedenen Interessentenkreisen im internen Verkehr bereits auf den
1. April in Kraft gesetat. '

6. LKinem Gesuche des schweizerischen Pfadfinderbundes entsprechend, hat die kommerzielle Konferenz
der schweizerischen Transportunternehmungen und der Verkehrsinteressenten auf unsern Antrag beschlossen,
den Pfadfindern vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesellschafts- und Schulfahrtentarifs an (1. Mai 1922)
die gleiche Taxbegiinstigung wie den Kadetten, d. h. die Anwendung der Schulfahrtstaxen, zu gewéhren.
Die Begiinstigung ist auf Fahrten zu den vorgeschriebenen Feldiibungen und nach und von Ferienlagern be-
sehrinkt.

7. Auf den 1. Juni erfolgte die vom' Verwaltungsrate in seiner Sitzung vom 2. Mai beschlossene Wieder-
einfiihrung von kurzfristigen Generalabonnements (fir 15 und 30 Tage). Diese Abonnements
sind auch auf einer Anzahl amtlicher und privater Reisebureaux im Auslande zum Verkauf aufgelegt. (Siche
auch Ziffer 15, lit. @, hiernach.) :

8. Mit der Direktion der Giirbetalbahn haben wir mit Wirkung vom 1. Mirz an einen Vertrag iber
die Neuregelung des Personen-, Gepidck- und Expressgutverkehrs auf der Strecke Bern-
Thun abgeschlossen. Dadurch wurde die wahlweise Giiltigkeit der Billette iiber Miinsingen oder Belp, die
bisher nur im Verkehr zwischen Bern loco und Thun und weiter bestand, wihrend der Geltung der stark einge-
schriinkten Fahrpline aber voriibergehend auf den Verkehr Bern transit- Thun und weiter hatte ausgedehnt
werden miissen, auch im letztern Verkehr definitiv eingefiibrt. Gepéick- und Expressgutsendungen im Verkehr
zwischen Bern und weiter und Thun und weiter sind nach dem Vertrag iiber diejenige der beiden Routen zu
leiten, liber die dic Bestimmungsstation frither erreicht wird. Das Einnahmenbetreffnis der Strecke Bern-Thun
wird zwischen den beiden Verwaltungen nach der Zahl der von ihnen gefihrten Personenziige verteilt, wobei
die Ziige iiber Miinsingen in Anbetracht der kiirzern Fahrzeit und der stirkern Besetzung mehrfach gezihlt
werden.

9. Veranlasst durch die Vereinigung der Bern-Worblaufen-Zollikofen-Bahn mit der Solothurn-Bern-Bahn,
haben wir mit letzterer Verwaltung mit Wirkung vom 1. Juni an eine Vereinbarung betreffend den Personen-,
Gepidck- und Expressgutverkehr zwischen Bern und weiterher einerseits und Zollikofen 8. B.B.
und weiter, Richtung Fraubrunnen, anderseits, sowie umgekehrt, abgeschlossen. Danach sind die
Fahrausweise dle%s Verkehrs (mit einigen Ausnahmen) auf der Strecke Bern-Zollikofen S. B. B. wahlweise fiir
dic Ziige der S. B. B. und der S. Z. B. gultlg, Gepiick- und Expressgutsendungen werden im allgemeinen tiber
denjenigen Weg befdrdert, iiber den die frithere Ankunft am Bestimmungsort erzielt wird. Das Einnahmen-
betreffnis der Stu(,ko Bern-Zollikofen S.B. B. wird zwischen bheiden Verwaltungen nach Massgabe der Leistungen
verteilt.




10. Am 27./28. Juli tagte in Bregenz und am 30. September/1. Oktober in Bern je eine ausserordent-
liche Konferenz des Bodensee-Dampfschiffahrtsverbandes. Die Verhandlungen betrafen in der
Hauptsache Tarifmassnahmen fiir den Verkehr zwischen deutschen und osterreichischen Uferstationen, die durch
die Entwertung der Mark- und Kronenwihrung verursacht waren. An den Taxen in Frankenwihrung fiir den
Verkehr mit den Stationen des Schweizerufers wurde nichts geéndert.

11. Die Ausgabe von zusammenstellbaren Billetten fiir den internationalen Verkehr (vgl.
Geschiiftsbericht 1921, Seite 18, Ziffer 12) hat am 1. Mai begonnen. Mit Ausnahme der Dampfschiffgesellschaft
fiir den Comersee gewédhren nur die schweizerischen Verwaltungen eine Erméssigung (20 %b).

12. Fiir die Beforderung englischer Reisegesellschaften nach.der Schweiz und nach
Italien, via Frankreich und Belgien, ist von den beteiligten Verwaltungen die Wiedereinfiihrung oines
besondern Tarifs beschlossen worden. Mit der Ausgabe von Gesellschaftsbilletten von England nach der Schweiz
auf Grund dieses Tarifs ist bereits gegen Ende des Berichtsjahres begonnen worden, was der Forderung des
englischen Wintersportverkehrs nach der Schweiz sehr zustatten kam. Hinsichtlich des Verkehrs mit Italien
konnte der Tarif im Berichtsjahre nicht mehr in Kraft gesetzt werden.

13. Zur Forderung des Winterverkehrs Skandinavien-Schweiz und Italien ist auf den 25. November ein
Tarif fiir die Beforderung von Personen und Reisegepdck mit dem Luxuszug ,Skandinavien-Schweiz-
Express“ eingeftihrt worden. In Verbindung mit den Billetten fiir die Strecken des Luxuszuges Sassnitz Hafen
und Warnemiinde-Basel Badischer Bahnhof und umgekehrt werden auf den in den Tarif einbezogenen dénischen,
schwedischen und schweizerischen Stationen Billette fiir die anschliessenden Strecken ausgegeben, so dass die
Reisenden direkt von Dinemark und Schweden nach der Schweiz und umgekehrt abgefemgt werden konnen.
Ebenso findet direkte Gepidckabfertigung statt.

14. Die im Geschéftsbericht 1921 (Seite 17, Ziffer 10) erwihnte Wiedereinrichtung eines direkten Personen-
und Gepéckverkehrs zwischen den Niederlanden und Itallen durch Deutschland und die Schweiz konnte
auf 1. Juli 1922 verwirklicht werden.

Dagegen hat die Ausgabe eines Tarifs fiir den direkten Personen- und Gepickverkehr zwischen Frankreich
und England einerseits und Osterreich und weiter anderseits iiber Siiddeutschland und Schweiz-Arlberg im
Berichtsjahre infolge der unsichern finanziellen Verhiltnisse Osterreichs noch nicht stattfinden konnen.

156. Uber die Entwicklung einiger besonders interessierender Verkehrseinrichtungen geben folgende An-
gaben ‘Aufschluss.

a. Der Absatz an Generalabonnements stellte sich wie folgt:
Anzahl der ausgegebenen Abonnements

. ohne Schnellzugszuschlag mit Schnellzugszuschlag im ganzen
Generalabonnemente fiir 1922 1921 1922 1921 1922 1921
15 Tage == — 13461 — 1346 1Y) --
30 _— — 7321Y) —_ 732 1) —
Kurzfristige Abonnements — — 20781) — 2078 1) —
3 Monate, giiltig fiir 1 Person 7309 8571 12 094 10 655 19 403 19 226
3 s " » 2 Personen 80 32) — 2492 — 329 %) —
12 » ” , 1 Person 270 146 378 219 648 365
12 i ” » 2 Personen 22 19 22 28 44 47
‘Langfristige Abonnements 7681 8 736 12 743 10 902 20 424 19 638
Die Emnnhmen betrugen aus kurz- und langfristigen Abonnements:
Im ganzen Anteile S. B. B.
1922 1921 1922 1921
Fr. 7634 138 Fr. 6 962 571 Fr. 6 494 620 Fr. 5 995 490
b. Abonnements zum Bezuge halber Billette (drei Monate giiltig):
Anzahl Einnahmen
der ausgegebenen Abonnements im ganzen Anteil S.B.B.
1922 1921 1922 1921 1922 1921
2949 1419 Fr. 252 287 Fr. 154 750 Fr. 220 164 Fr. 131 617

Diese Abonnements scheinen sich einer zunehmenden Beliebtheit zu erfreuen.

c. Die seit 1. Mai 1922 zur Ausgabe gelangenden schweizerischen zusammenstellbaren Billette
weisen folgende, fir den Anfang recht befriedigende Ergebnisse auf':

Anzahl Einnahmen
der ausgegebenen Billette im ganzen Anteil S.B.B.
46 207 Fr. 1 896 880 Fr. 1417 221

1) Auf 1. Juni 1922 eingefiihrt.
?) Werden erst seit 1. Mai 1922 ausgegeben,




d. Internationale zu'sammenstellbare,Billette, ebenfalls auf den 1. Mai 1922 ecingefiihrt:

Anzahl ’ Einnahmen )
der in der Schweiz ausgegebenen Billette alle schweizerischen Verwaltungen  Anteil S.B. B.
2526 Fr. 502 532 Fr. 355,800

Diese Ergebnisse sind noch sehr bescheiden, was wohl hauptsiichlich auf den Umstand zuriickzufiihren
sein diirfte, dass, abgesehen von den schweizerischen Verwaltungen und vom Comersee, keine Ermissigung.
gewiihrt wird (siehe Ziffer 11 hiervor).

e. Dic Einnahme der S.B.B. aus dem Verkauf von Fahrscheinen filr ihre Strecken durch private
Reiseunternehmungen betrug Fr. 4 823 438 (im Vorjahre Fr. 5 903 725). Der Riickgang ist auf den Aus-
Jbau, der direkten internationalen Personentarife und die Einfiihrung der internationalen zusammenstellbaren
Billette zuriickzufiihren.

/. Unsere eigenen Agenturen in London und Paris erzielten aus dem Billettverkauf folgende Ein-
nahmen : .
Agentur in London Fr. 2552392 (im Vorjahr Fr. 1578 674),
3 , Paris » 1066898 (, 5 » 162 706).
Es kann somit eine erhebliche Zunahme des Verkehrs, insbesondere aus England, nach der Schweiz festge-
stellt werden. ) .

g. Die Einnahme aus dem Verkauf der Spezialbillette fiir die im Sommer und Herbst 1922 veranstalteten
Verwaltungsextraziige zu erméssigten Preisen betrug nach Abzug der sich auf rund Fr. 17,000
belaufenen Propagandakosten Fr. 397 000. Davon entfallen auf:

a. Extraziige fir Hin- und Riickfahrt am gleichen Tage Fr. 242 000;
b. Extraziige, die nur in einer Richtung gefiihrt oder doch nicht am gleichen Tage zuriickgefiihrt. wurden,

Fr. 92,000; °

" ¢. fahrplanmiissige Ziige, fiir welche die Spezialbillette zur Vermeidung von Extraziigen zugelassen wurden,

Fr. 63 000.

Bei den Zigen ad a betriigt die Einnahme pro Kilometer Hin- und Riickfahrt Fr. 37, die tarifmiissige
Mindesttaxe Fr. 18. Bei den Ziigen ad b wurde eine Einnahme von Fr. 14 pro Kilometer in einer Richtung
erzielt, wiihrend die tarifmissige Mindesttaxe Fr. 12 betridgt. Das Ergebnis war somit, besonders bei den Extra-
ziigen ad a, ein befriedigendes.

16. Der.Tarif fiir die Beférderung von lebenden Tieren ist gemiss Beschluss der kommer-
ziellen Konferenz und entsprechend dem vom Verwaltungsrate genehmigten Vorschlage (s. S. 2/8 dieses Berichtes)
auf den 1.Juni herabgesetzt worden, und zwar sowohl hinsichtlich der Taxen im allgemeinen (’O %), als auch
in bezug auf die Mindestfrachten (20—37, °/o).

f. Abteilung fiir das Giitertarifwesen.

1. Die a,llgemelnen Tarifvorschriften nebst Giiterklassifikation der schweizerischen
Transportanstalten haben folgende Ergiinzungen und Anderungen erfahren:

Am 1. Miirz ist ein I. Nachtrag dazu in Kraft getreten. Er enthilt die von der kommerziellen Konferenz
in ihrer 22. Sitzung beschlossenen Anderungen im Verzeichnis der sperrigen Giiter sowie die neuen Bestim-

"mungen iber die Behandlung von Privatgiiterwagen.

Am 10. August ist der Wegfall des Sperrigkeitszuschlages auf alle Fiisser aus Eichenholz ausgedehnt wor-
den, die bei einer Holzstiirke von mindestens 3 cm, am Kopfe gemessen, bis zu 1 hl Gehalt haben. Die Artikel
Hafer- und Hirsespreu sind am 1. Oktober vom Sperrigkeitszuschlag ausgenommen worden.

“Auf 20. November wurde dem Art. 21 der Tarifvorschriften betreffend Gewichtszuschlag fiir sperrige Giiter
am Schlusse folgender neuer Absatz beigefiigt:

»,Bei Sendungen von 2000 kg und mehr auf einem Wagen wird die Fracht fiir das wirkliche Ge-
wicht ohne Sperrigkeitszuschlag berechnet; bei Sendungen unter 2000 kg werden der Frachtberechnung
hochstens 2000 kg zugrunde gelegt.”

Da derartige Sendungen vorher ebenfalls dem Sperrigkeitszuschlag unterworfen waren, brachte diese Er-
ginzung eine wesentliche Erleichterung.

Die Art. 47 und 48 der Tarifvorschriften sind am 15. November gemiiss einem Beschlusse der kommer-
ziellen Konferenz in dem Sinne ge#ndert worden, dass der Gewichtszuschlag von 10/ fiir gedeckte Beférderung
dann nicht berechnet wird, wenn die Eisenbahn aus zwingenden Griinden des Betriebs an Stelle der verlangten
offenen Wagen mit oder ohne Bahndecke gedeckt gebaute Wagen stellt.

) Aus den in der Schweiz und im Auslande ausgegebenen Billetten.




Die Artikel Putzmorteltriger (Drahtgewebe mit Papier umwickelt und in Asphalt getrinkt) und schweflige
. Séure in wisseriger Losung sind am 1. Oktober neu in die Giiterklassifikation aufgenommen worden, ersterer
mit Tarifierung nach Spezialtarif III, letzterer nach Spezialtarif I. Diese Artikel mussten vorher, weil in der
Giiterklassifikation nicht namentlich autgefiithrt, zu den Taxen der allgemeinen Wagenladungsklassen A und B

taxiert werden.
»Salzsole zu industriellen Zwecken“ wurde vom Spezialtarif I in den Spezialtarif II versetzt.

2. Der schweizerische Nebengebiihrentarif hat folgende Anderungen erfahren:
‘Die auf Fr. 7 fiir je 24 Stunden fiir den Wagen festgesetzt gewesenen Verspitungsgebiihren fiir auf Bahn-
geleisen stehende Wagen sind auf 17. Juli wie folgt geéindert worden:

fir die ersten 24 Stunden und fiir den Wagen ., . . . . Fr. 6
fiir die zweiten 24 Stunden und fir den Wagen . . . . . g
fiir je weitere 24 Stunden und fiir den Wagen . . . . , 10

Eine Erleichterung wurde insofern geschaffen, als, wenn zwei Sonn- und Feiertage aufeinander folgen,
sowohl fiir schweizerische wie auch fiir ausléindische Wagen fir den zweiten Sonn- oder Feiertag auf die Ver-
spétungsgebiihr verzichtet wird.

3. Am 1. Januar wurden die in unsern Lagerhaustarifen vorgesehenen Gebiihren fiir Ein- und Aus-
gang sowie fiir die tbrigen Manipulationen um zirka 20°o erméssigt.

4. Der den offiziellen Camionneuren der S. B. B. zugestandene Teuerungszuschlag zu den tarifgemiissen
Taxen der Camionnagetarife ist am 1. April von 100°o auf 80°b herabgesetzt worden.

8. Die Anwendung des Reglements iiber die Gewdhrung von Taxerméissigungen fir Ausstellungs-
gegenstinde wurde fiir nachgenannte Ausstellungen zugestanden:

1.  Urnerische Gewerbeausstellung in Altdorf, vom 5. bis 27. August;

3¢ Comptoir suisse des industries alimentaires et agricoles in Lausanne, vom 9. bis 24. September;

XV. Nationale Kunstausstellung in Genf, vom 2. September bis 8. eventuell 15. Oktober.

6. Am 1. Juni ist fiir den direkten schweizerischen Giiterverkehr das Tarifheft 62 Rhitische
Bahn, Berninabahn und ChurzArosa:Bahn-Schweiz erschienen.

7. Die gemeinsamen schweizerischen Ausnahmetarife wurden wie folgt erginzt und gedindert:

Am 1. Juni sind, soweit hierfiir ein Bediirfnis vorlag, dic Berninabahn und die Chur-Arosa-Bahn in diese
Tarife einbezogen worden.

Am 1. Mai ist zum Ausnahmetarif Nr. 1 fir den Transport in Eilfracht von Bier in Féssern ein
1I. Nachtrag mit erméissigten Taxen erschienen. Auf 1. September wurde sodann dieser Tarif auch gﬂltig er-
klart fiir Bier in Flaschen.

Der Ausnahmetarif Nr. 2 fiir lebende Pflanzen in Ellfracht dessen Anwendung seit dem 22. Ok-
tober 1917 eingestellt war, ist mit den um die iblichen Zuschldge erhéhten Taxen auf den 15. September neu
ausgegeben worden. ,

Die Ausnahmetarife Nr. 3 fir Lebensmittel in Eilfracht und Nr. 9 fir landwirtschaftliche
Produkte werden seit 14. September auch angewendet auf Obstwein und Obstmost in F#ssern.

Zur Ermoglichung direkter Abfertigung von Sendungen nach dem Ausnahmetarif Nr. 4 im Verkehr mit den
Schmalspurbahnen Biel-T#uffelen-Ius, bteﬁ'lsburg Thun-Interlaken und Monthey-Champér y-MOLgms wurden auf
3. August die Anstossdistanzen dieser Bahnen in den Tarif aufgenommen.

Zum Ausnahmetarif Nr. 8 fiir Eis erschien am 1 September ein I. Nachtrag, der ein tellwelse erméssigtes
Taxschema enthilt.

Zum Ausnahmetarif Nr. 18 sind in Kraft getreten:

am 15. Mai ein provisorischer Nachtrag, enthaltend ermiissigte Taxen auf grossere Entfernungen fiir
Stammholz, Blocke und Stangenholz in Ladungen von 10000 kg;

am 1. Dezember ein I. Nachtrag mit ermiissigten Taxen fiir Papierholz, Brennholz und Torf, sofern
diese Giiter schweizerischer Herkunft sind.

Im weitern ist in das Artikelverzeichnis der Serie I dieses Ausnahmetarifs Schnittholz aufgenommen worden.

In das Artikelverzeichnis der Serie 2 des Ausnahmetarifs Nr. 19 fiir Steine usw. wurden im Sinne
einer voriibergehenden Notstandsmassnahme aufgenommen : :

»Rohren, Sohlenschalen und Uferschutzplatten aus Zement zu Bodenverbesserungsarbeiten, unter Vor-
behalt der Kontrolle der bei den Kantonen mit dem Bodenverbesserungswesen betrauten Amtsstellen.”

Am 1. August erschien sodann zu diesem Ausnahmetarif ein II. Nachtrag, womit Stallbodenplatten, Gips-
bauplatten, Schlackenplatten, Schwemmsteine und Schwemmsteinplatten, Kabelschutzsteine, Zementréhren und
dazugehoérende Verbindungsstiicke, Betonbretter, Betonhourdis, Betonschalen, Betonsockel fiir Masten, Dachziegel
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aus Zement, Kanalsohlenplatten und Uferschutzplatten aus Zement in die Serie.2 aufgenommen wurden. Der
Serie 3 wurden neu zugewiesen: Kies, Schotter, Sand, Lehm, Mergel und Pflastersteine, alle schweizerischer .
Herkunft, und Teermakadam. Gleichzeitig erfuhren die Taxen der Serie 3 eine Ermissigung.

In ‘den Ausnahmetarif Nr. 22 fiir Steinkohle (auch Anthrazit) und Braunkohle (auch Schieferkohle)
schweizerischer Herkunft sind cbenfalls, im Sinne einer zeitweiligen Massnahme, einbezogen worden:

y,Lumpen und Lumpenabfiille;
Papier, altes abgiingiges, und Pappe, alte abgingige;
Papier- und Pappenabfiille (Spine, Fetzen, Schnitzel);
Koks und Koksgriess aus schweizerischen Gaswerken.
Fir den Export von Eisenlegierungen schweizerischen Ursprungs wurde am 1. Mérz der Ausnahmetarif
Nr. 33 in Kraft gesetzt.
Am 1. September ist fiir den Export von memllulglschen Erzeugnissen ab gewissen schweize-
rischen Stationen nach Basel S. B. B. transit, Basel-St. Johann transit, Delle fronti¢re, Les Verrieres frontiere und
Genf transit ein Ausnahmetarif Nr. 36 in Kraft getreten.

8. Bs sind folgende voriibergehende Taxermiissigungen bewilligt worden:

“a. fiir das von schweizerischen Saatzuchtgenossenschaften erzeugte, feldbesichtigte Gectreidesaatgut,
in Einzelsendungen und in Wagenladungen, ab 21. August eine Ermissigung der Taxen um 50 %o;

b. fir frische Apfel und Birnen sowie frische Zwetschgen und Pflaumen schweizerischer Herkunft,
in Wagenladungen, an Stelle der tarifgemiissen Taxen des Spezialtarifs I die Taxen des Spezialtarifs 111,
und zwar fir Apfel und Birnen vom 1. September bis 31. Dezember und fiir Zwetschgen und Pflaumen
vom 20. September bis 15. November; \

¢. fiir den Export von frischen einheimischen Apfeln und Birnen, in Wagenladungen von 5 000 und
10000 kg, vom 23. Oktober bis 30. April 1923 die um 50 %o ermissigten Taxen des Spezialtarifs IIT;

d. fir einheimische Kartoffeln, in Wagenladungen, vom 15. September bis 15. November eine Er-
miissigung der Taxen des Spezialtarifes III um 30 %o ;

e. fir frische (auch eingestdmpfte) Trauben, Obstwein und Obstmost schweizerischer Herkunft, in
Wagenladungen von 5000 und 10 000 kg, wihrend den Hauptverkehrszeiten an Stelle der Taxen der
allgemeinen Wagenladungsklassen A und B bzw. des Ausnahmetarifs Nr. 7 die Taxen des Spezialtarifs I;

/. firHeu, Stroh und Hiicksel, in Wagenladungen von 5 000 kg, vom 20 Dezember bis 30. April 1923
eine Elmass1gung der Taxen des Ausnahmetarifs Nr. 11 um 30 %o;

g. fir in der Schweiz hergestelltes Roheisen, in Wagenladungen von 10 000 kg, ab Aarau S.B. B,,
Bex C.F.F., Choindez Laufenburg, Oey-Diemtigen und Téss ab 18. September eine I"rm.twlgung de1
Taxen des Spezmltmlfs IIIb um 20 %.

9. Liebesgaben (Gemiise, Kartoffeln, Obst) zugunsten bediirftiger Arbeitsloser geniessen vom 30. Oktober
an bis auf weiteres Frachtfreiheit.

10. Folgende Ausnahmetaxen fiir Wagenladungsgiiter von mindestens 10 000 kg wurden eingefiihrt:

@. im innerschweizerischen Verkehr fiir:

Abfallauge -der Sulfitzellulosefabrikation (Taxschema); Abfallmaterial und Schlacken Choindez-Delémont
(Delsberg); Eisenerz Sargans-Laufenburg; Gasreinigungsmasse ab den schweizerische Gaswerke be-
dienenden Stationen nach Luterbach; Gipssteine ab Nifels=Mollis, Schwyz und Sevelen; Kalk Netstal-
Bodio; Kalksteine zur Zement- und Kalkfabrikation Oberdorf (Solothurn)-Luterbach; Kastanienholz zur
Extraktfabrikation tessinische Stationen-Chiasso und Maroggia; Kies und Schotter ab Brunnen,
Schwyz, Sevelen und Weesen; Natron, phosphorsaurer, Uetikon-Basel alle Bahnhofe und Chiasso; Pflaster-
steine ab Brunnen, Schwyz, Buchs (St. Gallen), Schwanden, Alpnach Dorf und Luzern; Salz (Chlornatrium)
ab Pratteln nach westschweizerischen und ab Mohlin nach ostschweizerischen Stationen; Sand, Kies und
Schotter Miihlehorn-Rapperswil; Schlacken St:Prex-Baulmes; Schotter Miihlehorn-St. Gallen und St. Fiden ;
Steine, roh behauen.(Moéllens), St:Triphon-Villeneuve; Steine rohe, unbehauene, Villeneuve, Roche (Vaud)
und St:Triphon-Lucens, Moudon und Payerne; Talkstein schweizerischen Ursprungs ab Brig (Brigue),
Riithi (St. Gallen) und Wallenstadt sowie ab Stationen der Rhétischen Bahn.

b. fiir den Export von:

. Aluminium schweizerischen Ursprungs Martigny C. F. F., Neuhausen S.B.B. und Sierre (Siders)-
schweizerische Grenzstationen; Asphalt Couvet (Régional)-schweizerisch=franzosische Grenzstationen,
Basel transit, Romanshorn transit und Buchs (St. Gallen) transit; Eisenerz Sargans-St. Margrethen transit
(Bayern); Holz, gedimpftes, getriinktes oder sonst chemisch behandeltes, ab den die inlindischen Im-
prignieranstalten bedienenden Stationen nach schweizerisch=franzdsischen und schweizerisch-italienischen
Grenzpunkten; Holzwolle Hergiswil-Delle frontiere und Geneéve:Cornavin transit; Kalk Netstal-Buchs
(St. Gallen) transit Kalziumkarbid Meiringen, Gurtnellen und Flums-Basel alle Bahnhofe transit mit




Bestimmung Belgien, Holland usw.; Mileh, sterilisierter, fliissiger, in Biichsen Konolfingen=Stalden-Basel
transit, Geneéve:Cornavin transit, Iselle transit und Les Verri¢res frontiere; Natriumsulfat (Glaubersalz)
Uetikon S.B.B.-Chiasso transit und Pino transit; Pappe Baar, Bischofszell:Nord, Deisswil, Eunnenda,
Entfelden S.B.B., Lachen, Lenzburg S.B.B., Luchsingen-Hiitzingen und Rapperswil-franzgsisch-schweize-
rische und 1td]1emsch schweizerische Ubelgangssta,tlonen Pyritasche Luterbach, Pratteln und Uetikon
S.B.B.-Basel alle Bahnhofe transit; Schiefertafeln, rohen, unbearbeiteten, Frutigen und Schwanden-
deutsch=schweizerische Grenzstationen, Schweissofen- und Walzenschlacken Emmenbriicke und Gerla-
fingen:Basel alle Bahnhofe transit; Zement und Kalk ab den schweizerischen Produktionsstationen nach
schweizerisch-franzosischen Gr enzpunkten

11 Hinsichtlich der Wirkung der bisher elngelaumten Taxermiissigungen auf die Verkehrsentwicklung
ist es im Hinblick auf die grosse Zahl dieser Erméissigungen ohne Anordnung grosserer statistischer Erhebungen
nicht moglich, ziffernmissige Angaben zu machen. Es darf indessen mit Sicherheit angenommen werden, dass
die gewiihrten Taxerleichterungen zu der Verkehrsvermehrung der letzten Monate beigetragen haben. Im all-
gemeinen sind bei den Giitern der wieder zur Einfiihrung gelangten Ausnahmetarife die Transportquantititen
dieses Jahr gegeniiber denjenigen der entsprechenden Monate des Vorjahres gestiegen. Das gleiche ist festzu-
stellen bei den Giitern, fiir welche Exportermiissigungen bewilligt worden sind.

12. Am 1. Januar und 15. Juni sind Neuausgaben des temporiiren Anhangs zum Giitertarif Basel S.B.B.
und Basel:St. Johann-Schweiz in Kraft getreten. Der Anhang enthilt der auslindischen Bahnkonkurrenz
angepasste Ausnahmetaxen fiir Kohlen, Koks und Briketts. Die Neuausgaben waren ecrforderlich wegen der
eingetretenen Anderungen in den auslindischen Tarif- und Valutaverhiltnissen.

13. Der infolge zahlreicher Erginzungen uniibersichtlich gewordene Giitertarif auf der Basler Ver-
bindungsbahn wurde am 1. September durch eine Neuausgabe ersetzt.

14. A 15. Mérz ist ein neuer Tarif fiir die Beférderung von Giitern und Tieren auf dem Bodensco
eingefiithrt worden. Dessen I'rankensiitze fiir Romanshorn und Rorschach entsprechen dem vom 1. Mirz an
giiltigen deutschen Taxschema, umgerechnet zu einem Kurse von 1 Mark = 5 Cts.

16. Fiir den Verkehr zwischen den auf Schweizergebiet liegenden deutschen Stationen Beringen, Neu-
hausen Bad. Bahnhof;, Neunkirch, Riehen bei Basel, Thayngen und Wilchingen-Hallau einerseits und schweizeri-
schen Stationen anderseits ist auf den 1. Januar cin direkter Gitertarif herausgegeben worden.

16. Im Verkehr mit Belgien und Holland sind fir die frachtgutmissige Beforderung von verschie-
denen Giitern in Wagenladungen der auslindischen Bahnkonkurrenz Rechnung tragende Ausnahmetaxcen fiir die
Strecken zwischen Basel S.B.B. transit und binnenschweizerischen Stationen ecingefiihrt worden. Ahnliche Kon-
kurrenzsiitze zwischen Basel S.B.B. transit und den in Betracht kommenden westschweizerischen Stationen sind
auch fir den Frachtstickgutverkehr mit Briissel und den belgischen Hafenplidtzen in Kraft getreten.

17. Am 1. Juni sind der auslindischen Bahnkonkurrenz angepasste Ausnahmetarife fir verschiedenc
Giiter (frische Friichte und Gemiise, Wein, Olkuchen, Mehl, Speise- und Industriecle, Seife, Malz und Blei) ab
GeneévezCornavin transit (Herkunft Frankreich) nach schweizerischen Stationen in Kraft ge-
treten. Am 1. August ist hierzu cin I. Nachtrag erschienen, der, ncbst verschiedenen Ergiinzungen, auch cinen
Ausnahmetarif fiir Stiickgiiter enthélt.

18. Am 1. Mai ist ein direkter Tarif fir Getreide und Olsaaten ab Marscille nach schwei-
zerischen Stationen via GenévezCornavin in Kraft getreten. Dic Taxen dieses Tarifs tragen der
Konkurrenz dritter Bahnwege (von Bouveret bis Petit-Croix) Rechnung und es ist die direkte Abfertigung, auch
fiir die in Morges eingelagerten und reexpedierten Sendungen, vom beteiligten Handelsstande sehr begriisst
worden, weil damit das umstindliche Riickerstattungsverfahren fiir einen grossen Teil des Verkehrs entfillt.

Wegen der erforderlichen Neuausgabe dieses Tarifs hat mit der Verwaltung der P,L.M.-Bahnen am 13.
und 14. Dezember eine Besprechung in Paris stattgefunden. .

19. Infolge Einfiilhrung eines neuen internen italienischen Tarifs miissen die direkten Tarife fiir den
schweizerisch-italienischen Giiterverkehr umgearbeitet werden. Die Grundlagen hierfiir sind an
einer am 25./26. Januar in Florenz abgehaltenen Konferenz festgelegt, und es ist mit den Arbeiten bercits be-
gonnen worden.

In den Teil II A (Schnittabellen fiir die schweizerischen Strecken) dieser Tarife sind am 20. Mai die im
schweizerischen Giiterverkehr fiir den Export von Stammbholz sowie die fiir Brennholz cingefiihrten ermiissigten
Taxen einbezogen worden. Ferner wurden auf 1. Juli die erméissigten Frachtsiitze fiir Stammholz auch fiir
Schnittholz giiltig erkldrt. Am 1. Oktober sind des weitern Ausnahmetaxen fiir die Beférderung von
metallurgischen Erzeugnissen, wie Aluminium, Messingwaren usw., sowie fiir Zement, Gips und Kalk im Verkehr
nach Italien eingefiihrt worden. Sodann wurden die fiir den Export von. Obst auf den Taxen der internen
schweizerischen Giitertarife eingerdumten Vergiinstigungen auch auf die Schnittsiitze fiir die -schweizerischen
Strecken der. direkten Tarife mit Italien ausgedehnt,
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Am 1. August ist der vom 1. April 1921 an giiltige, die Frachtsitze fiir den Verkehr Chiasso transit, Pino
transit. und Iselle transit einerseits und den osterreichisch-, deutsch- und franzosisch-schweizerischen Grenz-
punkten anderseits onthaltende- Anhang zum genannten Teil II A neu herausgegeben worden. Diese Neuaus-
gabe war durch die verdnderten Tarif- und Valutaverhiltnisse auf den Konkurrenzrouten bedingt.

Auf den 20. Mai wurde ein Ausnahmetarif fiir die Beférderung von Giitern aller Art ab schweizerischen
Stationen nach italienischen Hiifen mit liberseeischer Bestimmung eingefiihrt.

20. Die ausseritalienischen Schnittsitze des direkten deutsch-italienischen Giitertarifs sind in-
folge Sinkens des Markkurses erhoht worden:

am 20. April ums - 250 °/o
, 16. Mai " 820 %o
©. 16. Juni . 4259,
» 1. August " 500 %/o
» 15. September , 890 %

» 1. November , 6500 %%
» 16. Dezember , 13900 °/o

21. Wegen der Wiederaufnahme des direkten Lebensmittelverkehrs Italien-England haben vom 23.
bis 25. Mai in Lugano und am 380. Juni und 1. Juli in Frankfurt (Main) Konferenzen stattgefunden, an denen
wir vertreten waren. Die beziiglichen Tarifarbeiten sollen in nichster Zeit begonnen werden.

22. Zur Erorterung der Frage der Wiederanbahnung direkter Verkehrsbeziehungen zwischen Deutsch-
land und Frankreich tagte vom 20.—23. Juni cine Konferenz in Ko6ln, an der wir vertreten waren.

"23. Am 16./17. Miirz fand in Miinchen die 126. Sitzung der stéindigen Tarifkommission der deutschen
‘Eisenbahnen statt, an-der wir uns vertreten liessen.

24. Die Frachtenkontrolle wurde im Berichtsjahr auf 4 Bahnhofen und 32 Stationen vorgenommen:

25. Schriftliche Frachtauskiinfte sind im Berichtsjahr an Private in 6558 und an Dienststellen in
1633 Fillen erteilt worden.

g. Fahrgeld- und Frachtreklamationen.

Im Jahre 1922 sind an neuen Geschiften eingegangen (die entsprechenden Zahlen des Vorjahres sind in
Klammern angegeben):

6 050 (4839) Fahrgeldreklamationen, wovon 399 (378) auf Generalabonnements,

578%) Frachtreklamationen auf Gepick-, Tier- und Militirsendungen,

29 434 (25 547) Reklamationen betreffend Frachten, Nebengebiihren und Verschleppungen (Fehlleitungen)
aus dem direkten schweizerischen und dem internationalen Giiterverkehr.

Erledigt wurden: .

5469 (4533) Fahrgeldreklamationen, wovon 394 (371) auf Generalabonnements,

417%) Frachtreklamationen auf Gepick-, Tier- und Militirsendungen und

32 929 (25 998) Reklamationen betreffend Frachten, Nebengebiithren und Verschleppungen aus dem
Giiterverkehr, un}fassend 139 965 (121 360) Sendungen.

Il Bau- und Betriebsdepartemeht.

a. Allgemeines,

1. Zur Behandlung des am 1. Juni in Kraft getretenen, bis und mit 31. Mai 1923, also wiederum fiir
ein ganzes Jahr giiltigen Fahrplanes fand vom 18.—16. Mirz in Bern die schweizerische Fahrplan-
konferenz statt. Sie behandelte im ganzen 779 Geschiifte, wovon 584 die schweizerischen Bundeshahnen
betrafen. Gegeniiber dem Fahrplan vom 1. Juni 1921 brachte der neue Fahrplan Mehrleistungen von jihrlich
insgesamt rund 841 000 Personenzugskilometern.

2. Vom 7.—11.November wurde in Luzern die européische Fahrplan- und Wagenbeistellungs-
konferenz abgehalten, an der 15 Regierungen und 106 Verwaltungen vertreten waren. Zu den Verhandlungen,
die hauptséchlich die Verbesserung bestehender, die Vereinbarung neuer internationaler Zugsverbindungen und
die Wiedereinfihrung direkter Wagenkurse bezweckten, waren 325 Gegenstiinde angemeldet. Das Ergebnis darf
als befriedigend bezeichnet werden. Die Konferenz genehmigte ferner die von einem hierfiir bestellten Ausschusse

*) Die Zahl des Vorjahres ist in der entsprechenden Zahl der Reklamationen aus dem Giiterverkehr inbegriffen.




ausgearbeiteten Satzungen fiir die Abhaltung und Durchfiihrung der européiischen Fahrplan-
konferenzen und diejenigen des europiischen Personen- und Gepidckwagenverbandes,
sowie die Geschéidftsordnung der europidischen Wagenbeistellungskonferenzen. Ebenso
genehmigte sie den allgemeinen Teil zum Ubereinkommen fiir die gegenseitige Benutzung der
Personen- und Gepickwagen im internationalen Verkehr (R.I.C.), der auf den 1. Januar 1923
in Kraft getreten ist. Die Geschiftsfilhrung sowohl fiir die européischen Fahrplan- und Wagenbeistellungskon-
ferenzen als auch fiir den internationalen Personen- und Gepickwagenverband wurde unserer Verwaltung fiir
die Dauer von 5 Jahren iibertragen.

Die néchste europédische Fahrplan- und Wagenbeistellungskonferenz soll im November 1923 in Nizza
abgehalten werden. .

3. Vom 12.—15. September wurde in Graz unter dem Vorsitz unserer Verwaltung die crste und am
6. November in Luzern die zweite Konferenz des Ausschusses des internationalen Giiterwagen-
verbandes (R.I.V.) abgehalten, an denen die fiinf dem Ausschusse angehoérenden und verschiedene andere
Bahnverwaltungen mit begutachtender Stimme vertreten waren. Der Ausschuss hat in Graz eine grossere Anzahl
Auslegungsbeschliisse zum Ubereinkommen iiber die gegenseitige Benutzung der Giiterwagen im internatio-
nalen Verkehr gefasst. In Luzern gelangten verschiedene Antriige betreffend den Ausbau des R.I. V. und einige
Beitrittsgesuche von Bahnverwaltungen zur Behandlung.

4. Eine internationale Konferenz von Vertretern des Wagen- und Tarifdicnstes, zu deren Einberufung und
Leitung wir von der crsten Ausschussitzung des internationalen Giiterwagenverbandes in Graz (siehe Ziffer 3
hiervor) beauftragt worden waren, fand vom 28. November bis 2. Dezember in Venedig statt. An dieser
Konferenz, an der 11 Lénder vertreten waren, wurden einheitliche Bestimmungen iiber die Zulassung,
Behandlung und Beférderung der Privatwagen im internationalen Verkehr aufgestellt.

. Zum Zwecke der einheitlichen Durchfiihrung des Arbeitszeitgesetzes und der Vollziehungsverordnung
hierzu wurden ergéinzende Wegleitungen ausgearbeitet und dem Personal mit einer allgemeinen dienstlichen Mitteilung
bekanntgegeben.

6. Das mit Bundesratsbeschluss vom 20. September 1920 dem Betriebsdepartement der Bundesbahnen
angegliederte Bureau fiir Warenziige und Riickwanderertransporte ist zufolge eingetretener Verein-
fachungen in der Abfertigung der Riickwanderertransporte und durch Wegfall der Begleitung der Wm enziige
nach den Oststaaten auf 31. Dezember aufgehoben worden.

7. Die Herabsetzung der Grundzulage fiir das stindig, aber nicht ausschliesslich im Bundesdienste
beschiftigte Personal fiir das II. Halbjahr 1922 von 100°6 auf 70 des Diensteinkommens hatte zur Folge,
dass die Minimal- und Maximalléhne der Barrierenwirterinnen und Haltestellenvor-
steherinnen vom 1. Juli an neu geordnet werden mussten.

Aus dem gleichen Grunde ist die ausserordentliche Zulage, die den alleinstehenden Barrierenwiirterinnen
ausgerichtet wird, pro 1922 um 10°%,, d. h. von Fr. 400 auf Fr. 360, herabgesetzt worden.

8. Zur Vereinfachung der Dienstabwicklung im Hussern Dienste haben wir mit Giiltigkeit vom 1. August
eine Dienstvorschrift erlassen, mit der versuchsweise eine Erweiterung der Befugnisse der dussern
Dienststellen des,Bahnunterhaltungs-und Bahnbewachungsdienstes, des Stationsdicenstes,
des Fahr- und Werkstittedienstes und der Betriebsinspektoren eingefiihrt wurde..

9. Die im letzten Jahre durchgefiihrte Vexeinfachung in der Leitung des Bahndienstes ist weiter ausgedéhnt
worden. Auf ‘den Kreisen I und II wurde je ein Bahmngemeulbemrk aufgehoben, und es sind die tibrigen
Bezirke entsprechend verléingert worden.

/

10. Zur Herabsetzung der Kosten fiir die Bedienung der Barrieren bei Niveauiibergiingen wurden versuchs-
weise auf 15 Niveauiibergingen optische und akustische Signale unter Beseitigung der Barrieren aufgestellt.
Auf verschiedenen Ubergingen wurde die ortliche Bedienung aufgehoben und die Barrieren fiir diec Fernbe-
dienung eingerichtet.

11. Die Kreisdirektionen wurden erméchtigt, diejenigen Arbeiter des Bahn-, Stations-, Zugs- und Fahr-
dienstes, die am 31. Dezember 1922 wenigstens 3'/a Jahre im Dienste der S.B.B. stunden und deren Entlassung
nicht in Frage kam, definitiv anzustellen.

12. Die Normen fiir die Handhabung des Submissionswesens der S.B.B. vom 30. Juli 1917 sind mit
Giiltigkeit ab 15. Dezember in dem Sinne provisorisch und versuchsweise erginzt worden, dass bei Aus-
schreibungen, bei denen damit zu rechnen ist, dass der Wert der zur Konkurrenz ausgeschriebenen Bauarbeiten
oder Lieferungen des Baugewerbes den Betrag von Fr. 50 000 iiberschreitet, die beteiligten Unternehmer oder
deren Vertreter und die Geschiéiftsleitungen der Unternehmerverbiinde zu der Offnung der Offerten Zutritt haben.
Bei Zimmer-, Schlosser- und einfachen Konstruktionsarbeiten, bei Schreiner-, Spengler-, Gipser- oder Malerarbeiten
hat diese Necuerung schon bei einer Angebotsumme von iiber Fr. 15000 Platz zu greifen.




Im weitern ist es den (eschiiftsleitungen der Berufsverbinde anheimgestellt worden, vor Ablauf der Ein-
gabefrist Berechnungen der Gestehungskosten einzureichen, die bei fachmiinnischer und sorgfiltiger Durchfiihrung
bei der Vergebung als Wegleitung zu dienen haben. Die Vergebung einer Arbeit oder Lieferung des Baugewerbes
an einen Bewerber, dessen Angebot bei einer Offertsumme bis zu Fr. 50 000 mehr als 5 %o, bei einer Offert:
summe zwischen Fr. 50 000 und Fr. 100 000 mehr als 7,5 °/o und bei einer Offertsumme von mehr als Fr. 100 000
mehr als 10 °/o niedriger ist als die Berechnungen der Berufsverbiénde, soll in der Regel .erst dann erfolgen,
nachdem der betreffende Bewerber seine Kalkulation ebenfalls vorgelegt hat und dieselbe von den Organen der
Verwaltung als richtig befunden wurde. Bei einer solchen Vergebung wird die Verwaltung den Geschéftsleitungen
der Berufsverbiinde, sofern sie es verlangen, die Griinde, die zu dieser Vergebung gefiihrt haben, bekanntgeben.

Diese Ergiinzungen kommen nur gegeniiber denjenigen Verbénden zur Anwendung, die ihren Mltghedeln
bei den Konkurrenzen der Bundesbahnen die Offertstellung freigeben.

13. Die Vorschriften vom 10. November 1914 fiir das zeitweilig angestellte Baupersonal sind
revidiert und mit Giiltigkeit vom 1. November an neu herausgegeben worden.

14. Durch cine mit der Obertelegraphendirektion abgeschlossene Ubereinkunft ist die Frage der gemein-
schaftlichen Beniitzung und des Unterhaltes des auf Bahngebiet stehenden Schwachstromgestiinges einschliesslich
der Kostenverteilung ncu geregelt worden. Der zwischen dem schweizerischen Post- und Telegraphendepartement
und der schweizerischen Eisenbahnkonferenz am 12./15. Mai‘1874 in gleicher Sache abgeschlossene Vertrag ist
dadurch hinfillig geworden.

b. Stationsdienst und Zugsbegleitung.

1. Mit Giiltigkeit ab 1. Mdrz wurde mit der Oberpostdirektion eine Vereinbarung getroffen iiber ein mog-
lichst weitgehendes Zusammenarbeiten zwischen dem Personal der Post- und Telegraphen-
verwaltung einerseits und demjenigen der Bundesbahnen anderseits. Die gegenseitige Uber-
nahme von Dienstleistungen gestattet eine wirtschaftlichere Verwendung der Arbeitskriifte, sowie eine bessere
Ausniitzung der Dienstlokale und Betriebsmittel. Dieser Vereinbarung folgte eine weitere, in der die Uber-
tragung von Poststellen an Stationsvorstinde geregelt wurde.

' 2. Unterm 11. Oktober haben wir Vorschriften erlassen betreffend dic Uberfuhr von Stuckguteln
nach und von Verbindungsgeleisen.

3. Die tiir die Untersuchung der Arbeits- und Personalverhiltnisse auf den Bahnhofen
und Stationen cingesetzte Kommission hat im Berichtsjahre den Stations- und Expeditionsdienst auf
5 Bahnhéofen I. Klasse, 1 Bahnhot II. Klasse, 3 Bahnhofen III. Klasse und 22 Stationcn I. Klasse gepriift. Zufolge
der hierbei angeordneten Vereinfachungen und Anderungen in der Organisation des Dienstes kénnen auf den
betreffenden Bahnhofen, Stationen und Giiterexpeditionen rund 170 Mann und zahlreiche Ablésungen, sowie
namhafte Ausgaben fir den Rangierdienst eingespart werden. Auch auf den noch nicht untersuchten Bahnhofen
und Stationen werden bei Abgang von Personal die von der Untersuchungskommission angewendeten Grundsiitze
. und Riehtlinien (Vermeidung jeder Doppelspurigkeit, Unterdriickung aller unnétigen Arbeiten, besseres Zusammen-
arbeiten der verschiedenen Dienstkategorien, Einschrinkung der Kontrollen und Ubertragung vermehrter Be-
fugnisse an die untern und mittlern Beamten und Angestellten usw.) becobachtet. Ebenso sind die Diensteinteilungen
des Zugsbegleitungspersonals im Sinne einer zweckmiissigen wirtschaftlichen Personalverwendung auf einheitlicher
Grundlage neu aufgestellt worden., Dadurch konnten, trotzdem bedeutende Mehrleistungen an Zugskilometern iiber-
nommen werden mussten, 176 Zugsangestellte eingespart werden. Der Personalbestand der Abteilung ,,Stations-
dienst und Augsbegleltung ist von 18 789 Mann im Juli 1920 auf 17 228 Mann im Dezember 1922 zuriick-
gegangen. Da im Bestand .pro Dezember 1922 435 Wagenreiniger inbegriffen sind, die zufolge Ubertragung
des Wagenreinigungsdienstes an den Betriebsdienst vom Fahr- und Werkstiittedienst iibernommen wurden, betrigt
die Personalverminderung beim Stations- und Zugsbegleitungsdienst 1996 Mann.

4. Auf beziigliche Gesuche hin wurde auf den Friihling 1922 die Ubernahme von rund 30 und auf den
Friihling 1923 von 41 Abiturienten der von den Bundesbahnen subventionierten Eisenbahnschulen als Stations-
lehrlinge zugestanden. Die Ubernahme aller Abiturienten dieser Schulen oder anderer Kandidaten musste mit
Riicksicht auf den Umstand, dass wir immer noch eine grossere Anzahl iiberzdhliger Beamte haben, abgelehnt
werden.

c. Fahr- und Werkstittedienst.

1. Gemiiss dem Bauvoranschlag war die Anschaffung folgenden Rollmaterials vorgesehen :
68 elektrische Lokomotiven,
v 4 Motorwagen,
6 Akkumulatorenfahrzeuge,
60 Personenwagen,
170 Giiterwagen,
2 Schotterkippwagen,
3 Rollschemelwagen.




Ferner wurde fiir die Beschaffung von weitern Heizwagen oder fiir die Einrichtung elek-
trischer Heizung in Lokomotiven und Wagen eine Ausgabe von Fr. 480 000 in den Bauvoranschlag
aufgenommen.

Von den 68 elektrischen Lokomotiven sind, wie im letztjiihrigen Bericht erw#hnt, 48 Stiick bereits in den
Jahren 1920 und 1921 bestellt worden. Die pro 1922 zu bestellenden 20 Streckenlokomotiven sind an die
Firmen Maschinenfabrik Oerlikon in Oerlikon, A.-G. Brown, Boveri & Cie. in Baden und S. A. des Ateliers
de Sécheron in Genf fiir den elektrischen und an die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur
fir den mechanischen Teil vergeben worden.

Die im Bauvoranschlag 1922 erwihnten 4 Motorwagen sind im Jahre 1921 bestellt worden; im weitern
wurde der S. A. des Ateliers de Sécheron in - Genf. und der Waggonsfabrik Schlieren A.-G. in Schlieren die
Lieferung von 2 Motorwagen der Serie Ce 4/4 iibertragen.

Statt der vorgesehenen 6 Akkumulatorenfahrzeuge sind nur deren 4 bestellt worden. Die Erstellung der
Fahrzeuge wurde unserer Werkstiitte Olten iibertragen, wobei dic A.-G. Brown, Boveri & Cie. in Baden und
die Akkumulatorenfabrik Oerlikon die elektrische Ausriistung zu liefern haben.

Auf Ende des Berichtsjahres stunden an elektrischen Fahrzeugen im ganzen zur Verfiigung:

102 Streckenlokomotiven,
6 Akkumulatorenlokomotiven,
-5 Akkumulatorenplattformwagen und
1 Traktor.

Voraussichtlich werden im Jahre 1923 weitere 37 Streckenlokomotiven zur Ablieferung kommen, ferner
2 elektrische Rangierlokomotiven und 6 Motorwagen.

Die 60 Personenwagen und die
170 Giterwagen )
wurden schon in den Jahren 1919 und 1920 bestellt. Da ein dringendes Bediirfnis fiir diese Wagen nicht
vorlag, ist deren Ablieferung auf das Jahr 1922 hinausgeschoben worden.

Der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur und der Schweizerischen Industriegesell-
schaft in Neuhausen wurde die Lieferung von total 8 Heizwagen iibertragen; ferner haben wir die Aus-
riistung von 70 Personen- und 31 Gepiickwagen mit der elektrischen Heizung angeordnet.

Bei der Allied Machinery Company of America in Ziirich haben wir versuchsweise 2 Schotterkipp-
wagen amerikanischer Bauart bestellt.

Mit der Lieferung der 3 Rollschemelwagen fiir die Briinigbahn wurde die Schweizerische
Industriegesellschaft in Neuhausen betraut.

2. Zur vorteilbaften Verwendung auf den Linien der ehemaligen Tdsstalbahn wurden 2 Lokomotiven
der Serie E°3/4 in solche der Serie E®3/5 mit Schmidt-Dampfiberhitzern umgebaut; ferner
wurden weitere 22 Lokomotiven der Serie A 8/5 mit Schmidt-Dampfiiberhitzern ausgeriistet.

3. Infolge der Ausdehnung des clektrischen Betriebes und der Verkehrsabnahme haben wir 195 i ber-
zéihlig gewordene Dampflokomotiven verdussert.

4. Zur Verwendung im elektrischen Motorwagen-Vorortsverkehr wurden 20 Personen- und
Gepiickwagen mit Leitungen fiir die Vielfachsteuerung versehen.

5. Im Einvernehmen mit dém eidgendssischen Eisenbahndepartement und dem Eisenbahnzentralamt Berlin
wurden die notigen Vorbereitungen getroffen fiir die Fithrung von geschlossenen Kohlenziigen von Deutschland
nach Italien mit der Giiterzugsbremse Kunze- Knorr Aut der Strecke Basel-Rothkreuz-Chiasso haben
die Transporte am 23. Oktober begonnen. '

6. Die Arbeits- und Personalverhiltnisse sind im Berichtsjahre in 4 Depots und 2 Nebendepots eingehend
gepriift worden. Durch die hierbei angeordneten Vereinfachungen und Dienstiinderungen konnen rund 45 Mann
eingespart werden. Der Personalbestand des Fahrdienstes ist von 6019 Mann im Juli 1920 auf 4868 Mann
Ende Dezember 1922 oder um 1151 Mann zuriickgegangen, inkl. 435 an die Abteilung ,Stationsdienst und
Zugsbegleitung” abgetretene Wagenreiniger. Die reine Verminderung beim Personal des Fahrdienstes betridgt
somit (1151—485) = 716 Mann oder rund 12°, des Bestandes vom Juli 1920.

7. Uber die Ausrichtung von iiber das ordentliche Maximum hinausgehenden Lohner-
hohungen an Werkstidttearbeiter sind einheitliche Weisungen erlassen worden; im weitern sind die
Ferien der Werkstidttelehrlinge im Sinne eciner teilweisen Vermehrung der Ferientage ohne Lohnabzug
neu festgesetzt worden.

8. Der Bestand der Werkstidttearbeiter, ihre Lohnklasseneinteilung und Durchschnittsstunden-
lohne auf 1. April 1922 bzw. 1. Mai 1921 sind der umstehenden Ubersicht zu entnehmen.
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d. Bahnbau.

1. Die bereits im Jahre 1921 eingetretene Besserung der Verhiiltnisse im Bauwesen hat im Berichtsjahre
weitere Fortschritte gemacht. Es sind vor allem die Preise fiir die Baustoffe gesunken, und es hat auch ein
merklicher Abbau der Arbeitslohne Platz gegriffen. Mit der Ausfiihrung neuer Bauten musste aber gleichwohl
zuriickgehalten werden, da einerseits die immer noch gespannten finanziellen Verhiltnisse der Bundesbahnen
zur grossten Zuriickhaltung zwangen und anderseits die Notwendigkeit, umfangreiche Bauten auszufiihren, bei
der noch weit unter dem Vorkriegsverkehr stehenden Zugszahl nicht vorhanden war. Die bestehenden Anlagen,
auf denen friiher ein viel grosserer Verkehr abgewickelt wurde, gentigten mit wenigen Ausnahmen vollkommen,
und es wird dies voraussichtlich noch auf Jahre hinaus der Fall sein. '

Die Bautiitigkeit war dennoch eine ziemlich rege, da sie hauptsiichlich belebt wurde durch die Ausfiihrung
von Notstandsarbeiten, fiir die den schweizerischen Bundesbahnen gemiiss Bundesbeschluss vom 21. Oktober
1921 ein Kredit von 29 950 000 zur Verfiigung gestellt worden ist. Dadurch gelangte unsere Verwaltung dazu,
eine ganze Anzahl Arbeitsplitze zu er6ffnen und so in wesentlichem Masse zur Bekimpfung der Arbeitslosig-
keit beizutragen. v

Von dem auf die S.B. B. entfallenden Kredit fiir Notstandsarbeiten im Betrage von . . TFr. 29 950 000
sind vom Bundesrate nachtriglich dem eidgendssischen Arbeitsamte fiir admi-
nistrative Auslagen . . s o om ® e w om ow w s « o . FE, 100000
der schweizerischen Telegraphenvelwaltung . e« « « « .« ..o . . . . » 250000
dem eidgenossischen Militirdepartement. . . . . . . . » 1200000
zugesprochen worden, ferner wurde eine Reserve ausgeechleden von . . . . » 500000

» 2050 000

so dass fiir die schweizerischen Bundesbahnen noch zur Verfiigung standen . . . . . Fr. 27900 000

Fiir diesen Kredit sind von der Kommission fiir die Notstandsarbeiten des Bundes vier V(,l-
gebungslisten aufgestellt wmden denen der Bundesrat zugestimmt hat und die Arbeiten im

Voranschlagsbetrage von. . . . . . . . . . . . . . .+ . . . . . . . . » 21579200
vorsehen.
Der Ende des Jahres 1922 noch zur Verfigung stehende Kredit betrdgt daher . . . . . Fr 320 800

Eine fiinfte Vergebungsliste fiir Notstandsarbeiten befand sich Ende des Berichtsjahres in Vorbereitung.

Die ordentlichen, im Bauvoranschlag vorgesehenen Bauten bestanden in der Hauptsache in der Weiter-
fiilhrung angefangener grosserer Bauten, der Inangriffnahme von einigen dringenden Neubauten und vor allem in
der Fortfiilhrung der Elektrifikation und der damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten.

Im Bauvoranschlag fiir das Jahr 1922 war ein Betrag von Fr. 112 735840 zu Verwendungen fiir
Bahnbauten und fiir Nebengeschiifte vorgesehen. Davon entfallen auf die Elektrifikation Fr. 56 747 640, auf
Rollmaterial Fr. 26 389 000 und auf die Verwendung fir Bahnbauten. und fiir Nebengeschiifte Fr. 29 599 200.
Die wirklichen Bauausgaben betragen Fr. 105 483 690. 40 und blieben daher um Fr. 7 252 149. 60 unter dem Vor-
anschlag. In den Gesamtbaukosten sind Fr. 8 907 989. 15 fiir Notstandsarbeiten enthalten, die im Bauvoranschlag
nicht vorgesehen sind, wodurch sich die Minderausgaben gegenuber dem ordentlichen Bauvoranschlag um diesen
Betrag giinstiger stellen

2. Im Simplontunnel ist der durchgehende zweispurige Betrieb nach Fertigstellung der Ausbesserungs-
arbeiten am Mauerwerk im Tunnel I am 16. Oktober aufgenommen worden. '

Die Baukosten fiir den Ausbau des Simplontunnels II belaufen sich auf . . . . . Fr. 36 503 656. 99

Am 20. Juli 1907 wurde vom Verwaltungsrat fiir diese Arbeiten ein Kredit bewilligt von » 34 600 000. —

Die Mehrausgaben betragen somit Fr. 1903 656.99

Da ein grosser Teil der Arbeiten in den Jabren 1919—1921 ausgefiihrt wurde, also zu einer Zeit, in der
die Bauarbeiten die grosste Teuerung erfahren hatten, darf diese Uberschreitung des Kredites als sehr bescheiden
bezeichnet werden. Dieses giinstige Ergebnis ist vor allem der umsichtigen Leitung der Bauarbeiten durch den
Direktor der Bauabteilung fiir den Simplontunnel II, Herrn Ingenieur Dr. Rothpletz, zuzuschreiben.

3. Von den hauptséichlichsten Notstandsarbeiten, die im Berichtsjahr in Ausfiihrung begriffen waren, er-
wilhnen wir: Erstellung des Unterbaues fiir das II. Geleise auf den Strecken Rothenburg-Emmenbriicke,
Niederbipp-Wangen a./A., Solothurn-Lengnau, Baar-Zug, Neuhausen-Schaffhausen, Schwarzenbach-Uzwil, Flawil-
Gossau, Morschwil-Goldach, Rorschach-Rheineck, Lamone-Cadempino. Ausfiihrung von Erweiterungsbauten auf
folgenden Bahnhofen und Stationen: Gorgier-St. Aubin, Nyon, Sitten, Basel Rangierbahnhof Muttenzerfeld, Aarau,
Pfiffikon (Schwyz), Winterthur, Moérschwil, Langnau und Luzern. Erstellung einer neuen Station in Chamoson
und einer neuen Haltestelle in Cadempino zwischen Taverne und Lugano. Bau eines neuen Transitpostgebitudes
in Vevey, je eines Beamtenwohngebiiudes in La Pldine und Etzwilen, sowie je eines Dienstgebiudes auf letzterer
Station und in Chur. .Ausfiihrung einer Anzahl Unter- und Uberfiihrungen zur Beseitigung von Niveauiibergiingen.




4. Nebst der als Notstandsarbeit in Ausfiihrung begriﬁ‘eneﬁ Verdoppelung von Geleisen war im Bau-
voranschlag vorgesehen und in Arbeit der Bau des II. Geleises auf der Strecke Thalwil-Richterswil.

Auf folgenden Strecken ist das zweite Geleise in Betrieb genommen worden:

Brig-Iselle. . . . . . . . . am 7.Januar 1922
Giubiasco-Al Sasso s Al . . am 20. Dezember 1922

Die Gesamtlinge der zwelge]eISJgen Strecken ist damlt von 922 km im Vorjahre auf 949 km gestiegen
und betrigt nunmehr 32,4°/ der Betriebslinge des ganzen Netzes.

d. Anlisslich des Baues zweiter Geleise und aus andern Griinden wurde eine Anzahl Bahnhofe und
Stationen umgebaut oder erweitert. Von den Bahnhdfen oder Stationen, deren Erweiterung oder Umbau im
Berichtsjahre zu Ende gefiihrt wurde oder die der Vollendung entgegengehen, sind zu nennen: Romont, Delsberg,
Solothurn, Thalwil.

Im Bau befinden sich die Erweiterung der Bahnhof- und Stationsanlagen in Olten (Verbesserung der Be-
kohlungs- und Rangieranlage), Thun, Biel, Muri, Sins und Chiasso, sowie dle Erstellung des Zufahrtsgeleises
von Renens nach dem neuen Giiterbahnhof Lausanne im Flontal.

6. Neue Stellwerkanlagen wurden erstellt in Eeclépens, Subingen, Thalwil und Goschenen. Auf den Sta-
tionen Bilten, Reichenburg, Au (Ziirich), Giubiasco, Rivera-Bironico sind die bestehenden Stellwerkanlagen er-
weitert worden. Die Strecken Erstfeld-Wassen und Airolo-Lavorgo wurden mit dem Streckenblock und die Linie
Neuenburg-Le Locle mit dem Streckentelephon ausgeriistet. Die elektrische Signalbeleuchtung wurde eingerichtet
auf den Stationen Kerzers, Solothurn, Bern-Weiermannshaus, Bruggen, Minnedorf, Felben, Uttwil, Ossingen,
Sentimatt, Fliielen, Schwyz, Altdorf, Cadenazzo, Lugano, Chiasso, sowie im Lopperbergtunnel zwischen Hergiswil
und Alpnachstad. Mit der Einrichtung der elektrischen Beleuchtung als Ersatz der Petrol- oder Gasbeleuchtung
wurde fortgefahren.

7. Die Verstirkung der fiir die erhhten Betriebslasten zu schwachen Briicken nahm ihren Fortgang. Im
Kreis I wurden diese Briickenarbeiten auf der Linie Lausanne-Brig zum grossten Teil fertiggestellt. Einzig der
Umbau der. eisernen Paudézebriicke in eine steinerne blieb noch zu vollenden. Das rechte Geleise kann voraus-
sichtlich im Mirz und das linke Geleise gegen Mitte des Jahres 1923 dem Betrieb iibergeben werden. Die
Verstirkungen und Erneuerungen der Briicken auf den Linien Renens-Yverdon und Daillens-Vallorbe wurden
tatkriftig gefordert. :

Im Kreis II wurde der Umbau der Frenkenbriicke bei Liestal beendigt. Anfangs 1923 wird mit der Er-
neuerung der Briicken auf der Linie Olten-Bern und im Kessiloch zwischen Zwingen und Grellingen begonnen.

Im' Kreis III sind die letzten Verstirkungsarbeiten an den Sihl- und Langstrassenbriicken in Zirich beendet
worden. Der Umbau der Limmatbriicke unterhalb Wettingen wurde so geférdert, dass im Laufe des Jahres 1923
auch die dritte neue Briicke dem Betrieb iibergeben werden kann. Weitere nennenswerte Briickenarbeiten sind
fiir die Elektrifizierung der Linie Ziirich-Olten nicht mehr nétig. Zur Erzielung von Ersparnissen durch Verwen-
dung von schweren Dampflokomotiven sind auch die Briicken zwischen Linthal und Schwanden verstéirkt worden.

Auf der Gotthardbergstrecke sind nunmehr alle mit der Elektrifikation im Zusammenhang stehenden
‘Briickenbauten fertiggestellt worden; ebenso diejenigen auf der Strecke Rothkreuz-Wohlen-Rupperswil, die zur
Ermoglichung des Verkehrs schweler Lokomotiven vorgenommen wurden. Im Bau befindet sich noch die neue
Briicke tiber die Emme bei Emmenbriicke.

8. Auf folgenden elektrifizierten Strecken sind die Schwachstromleitungen. in Kabel verlegt worden: Luzern-
Erstfeld, Luzern-Zug-Arth-Goldau und Bellinzona-Chiasso. Die aus dem gleichen Grunde notig gewordene
Verlegung des der schweizerischen Telegraphen- und Telephonverwaltung gehérenden Schwachstromgestiinges
ist unter finanzieller Beteiligung dieser Verwaltung gleichfalls auf den genannten Strecken durchgefiihrt worden.

e. Elektrifikation.

1. Kraftwerk Ritom.

Das Werk hat im Berichtsjahre 43 000 000 kWh abgegeben. Die Zunahme des Energiekonsums um
23 000 000 kWh gegeniiber dem Vorjahre riihrt her von der Erdffnung des elektrischen Betriebes auf den
Streecken Bellinzona-Chiasso, Erstfeld-Luzern, Arth=Goldau-Zug, Immensee Rothkreuz und Luzern-Zug. Stérungen
von Belang sind im Kraftwerk keine vorgekommen. Bei den niedern Wasserstinden: des Tessin im Monat
Februar haben wir, einem Gesuche der A.-G. Motor in Baden entsprechend, einige Millionen Kubikmeter Wasser
aus dem Ritomsee ausfliessen lassen zur Speisung des Biaschinawerkes. Trotzdem fiillte sich der See im Laufe
des Sommers wieder ganz. Ende Dezember war der Spiegel des Ritomsees nur um zirka 4 m unter die Uber-
laufkrone der Staumauer gesunken. Die Wasserreserve. betrug damals noch zirka 83 °/o des nutzbaren Seeinhaltes.

Auf der Hohe des Weilers Altanca wurde eine neue Seilbahnstation erstellf. Die Zufahrtsstrasse ist von
der Gemeinde Quinto gebaut worden. : )
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2. Arbeitsausfihrung.
a. Strecke Erstfeld-Bellinzona. ' .
~Kraftwerk Amsteg.

Der erste Ausbau des Kraftwerkes, welcher die Ausniitzung der Reuss und des Fellibaches bezweckt, ist
im Berichtsjahr vollendet worden. Die Staumauer am Pfaffensprung hat die Probe gut bestanden. Nennens-
werte Wasserverluste an der Abschlussstelle sind nicht zu verzeichnen. Dagegen musste der Reuss-Umleitungs-
stollen gegen vom Staubecken her eintretendes Wasser abgedichtet werden. Der 7 km lange Druckstollen und
das Wasserschloss haben sich als praktisch wasserundurchléissig und somit betriebstiichtig erwiesen. Die eiserne
Druckleitung bereitet keine Schwicrigkeit. Mit den Abnahmeproben der Maschinen wurde im November begonnen.
Sie sind derart gefordert worden, dass schon am 4. Dezember die Energielieferung an die Schweizerische
Kraftiibertragung A.-G. (8. K.) einsetzen konnte. Bis 31. Dezember wurden bereits rund 2 800 000 kWh an'diese
Gesellschaft abgegeben. An den Bahngruppen werden die Versuche fortgesetzt. Die Energieabgabe an den Fahr-
dienst hat am 25. Januar 1923 begonnen.

Die Arbeiten fiir die Zuleitung des Kirstelenbaches und des Etzlibaches in das Wasserschloss des Kraft-
werkes Amsteg wurden in Angriff genommen. Sie beschriinkten sich auf die Bauinstallationen, die Umleitung
des Kirstelenbaches und des Etzlibaches zwecks Trockenlegung des Bauplatzes fiir die Wehranlagen und auf
den Stollenvortrieb beim Wasserschloss. ’

b. Strecke Bellinzona- Chiasso.

Nach 14-tigigem Probebetrich wurde am 6. Februar der elektusche Vollbetrleb aufgenommen.

Unterwerke. , :
. Die Unterwerke Giubiasco und Melide wurden in Betrieb genommen.

c. Strecke Erstfeld-Luzern.

Die Ubertragungsleitung Amsteg Immensee, gemeinsam von den S.B.B. und der Schweizerischen Kraft-
iibertragung A.-G. gebaut, wurde im ersten Halbjahr fcrtlggestellt und von seiten der S.B. B. zwischen Amsteu
und Steinen am 27. Juli, von der S. K. anfangs Dezember in Betrieb genommen.

Am 1. Mai wurde auf der Strecke Arth-Goldau-Erstfeld und am 28. Mai auf der Strecke Luzern-Arth-Goldau
der elektrische Vollbetrieb aufgenommen. ‘

d. Strecke Immensee-Rothkrenz.

Der elektrische Betrieb wurde am 6. Juli aufgenommen.

e. Strecke Arth-Goldan-Zug. /
Der elektrische Betrieb wurde am 23. Juni aufgenommen.

f. Strecke Luzern-Zug-Ziirich.

1. Fahrleitung. :

Der elektrische Betrieb auf dem Teilstiick Luzcrn -Zug: wurde am 9. Oktober aufgenommen. Die
Arbeiten an den Fahrleitungen und den Schwachstromeinrichtungen waren auf dem Teilstiick Zug-Ziirich so weit
fortgeschritten, dass im Mérz 1923 der elektrische Betrieb auf dieser Strecke aufgenommen werden kann.

2. Ubertragungsleitiung. ’ ‘

Das Teilstiick Rothkreuz-Sihlbrugg der Ubertragungsleitung Steinen-Unterwerk-Sihlbrugg wurde Ende
November fer tlggestellt und provisorisch mit 15 000 Volt in Betrieb genommen zur Ubertragung der bei den .
Montagearbeiten in Sihlbrugg nétigen elektrischen Energie.

Das Teilstiick Immensee-Rothkreuz dieser Leitung wird auf den Aeltpunkt der Eroffnung des elektrischen
Betriebes auf der Strecke Zug-Ziirich bereit sein, zur Energieiibertragung mit 60 000 Volt vom Unterwerk
Steinen nach dem Unterwerk Sihlbrugg. .

8. Unterwerk Sihlbrugg.

Die Arbeiten sind im Berichtsjahre so weit gefordert worden, dass das Unterwerk Ende Februar 1923 in
Betrieb genommen werden kann.

g. Strecke Luzern-Olten- Basel.

Die Montage der Tragwerke auf der freien Strecke Rothenbuw-Ambulg ist beendigt. Auf den Stationen
Rothenburg bis Aarburg wurde mit der Erstellung der Mastfundamenté begonnen.

h. Strecke Sitten-Lansanne. .

Die Fundamente der Tragwerke in den Stationen wurden in Angriff genommen. Auf der freien Strecke
wurden die Montagearbeiten der Fahrleitung begonnen.

Die Mastfundamente der Ubertragungsleitung Chatelard-Puidoux wuarden zum Teil fertiggestellt. Mit dem
Aufstellen der Maste ist begonnen worden.
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Kr aflwerlc Barberine.

Die Aushubarbeiten fiir die Staumauer wurden im Laufe des Monats August vollendet, worauf mit den
Betonierungsarbeiten begonnen werden konnte. Bis zur Einstellung der Arbeiten gegen Ende Oktober sind
noch 17000 m® Beton eingebracht worden. Im unausgekleideten Druckstollen wurden Dichtigkeitsversuche
mit Hilfe einer hierzu ersteliten Pumpenanlage ausgefiihrt. Diese Versuche zeigten, dass bei dem grossten
innern Betriebswasserdruck von 70 m der ganze Stollen, mit Ausnahme einer ca. 100 m langen Strecke, sich
im praktisch wasserundurchléssigen Gebirge befindet. Das Gebirge ist ausserdem derart standfest, dass eine
Verkleidung nur auf ganz kurze Strecken nétig wird. Mit den Betonierungsarbeiten im Stollen wurde begonnen.
Die Druckleitung ist bis auf kleine Nacharbeiten fertiggestellt worden. Die Aussenarbeiten am Maschinen-, Schalt-
und Transformatorenhaus und die hauptséchlichsten Innenarbeiten sind vollendet. Die erste Maschinengruppe ist
betricbsfertig montiert worden, die zweite und dritte Gruppe mit den zugehorigen Transformatoren und Schalt-
einrichtungen befinden sich in Montage. Die iibrigen elektrischen Anlagen waren ebenfalls in Ausfiihrung begriffen.
Der Unterwasserkanal nach der Eau noire ist fertiggestellt worden. Im Berichtsjahr wurde der Bau eines weitern
Dienstwohnhauses in  Angriff genommen. Mit dem 31. Oktober hat die Martigny-Chatelard Bahn den fahrplan-
missigen ‘Betrieb eingestellt; Materialtransporte fiir den Bau des Kr aftwerkes wurden jedoch-bis Ende November
ausgefiihrt.

Unterwerk Vernayaz.

Die Hochbauarbeiten des Dicnstgebdudes sind beendigt. Mit den Fundationen der Freiluftschaltanlage
wurde fortgefahren.

Unterwerk Puidoux.

Der Rohbau des Dienstgebiiudes ist fertig. - Die Fundationen der Freiluftschaltanlage sind in Angriff ge-
nommen worden. ‘ '

D. Kreisdirektionen.

1. Die Kreisdirektionen haben iiber die von ihnen. hach Massgabe des Riickkaufsgesetzcs ‘und der Vollzie-
hungsverordnung zu demsclben behandelten Geschifte ihren Kreiseisenbahnriten vierteljihrlich Bericht erstattet.
Soweit diese Ge:chifte zur endgiiitigen Erledigung der Generaldirektion iiberwiesen werden mussten, sind die
wichtigeren derselben in unserer Berichterstattung erwiihnt. Uber die Geschiftsfiilhrung im einzelnen geben
die erwihnten Berichte an die Kreiseisenbahnriite niiheren Aufschluss.

2. Der Bundesrat hat am 7. Februar 1922 den Gesuchen der Herren Heinrich Stamm, Priisident der
Kreisdirektion IV in St. Gallen, und Ernst Miinster, Mitglied derselben Direktion, um Entlassung aus dem
Bundesbahndienst auf Ende April bzw. Ende Mai 1922 unter Verdankung der geleisteten Dienste entsprochen.

Einige Tage bereits nach seinem Riicktritt in den Ruhestand verschied am 5. Mai 1922 Herr Stamm, der
die Kreisdirektion' IV von Anfang an, d. h. wihrend 20 Jahren mit grossem Geschick geleitet hat. Er galt mit
Recht als ein hervorragender Eisenbahnfachmann.

. 3. An Stelle des zum Mitglied der Generaldirektion gewihlten Herrn Anton Schrafl, Direktor des Kreises V,
.hat der Bundesrat am 20. Mirz 1922 auf Antrag des Verwaltungsrates Herrn Hans Etter, Oberingenieur bei
der Generaldirektion, zum Direktor des Kreises V gewiihlt.
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Schlusshemerkungen und Antrage.

Am Schlusse unserer Berichterstattung bemerken wir beziiglich des Rechnungsabschlusses und der Ergeb-
nisse der letztvergangenen Rechnungsjahre folgendes:

Das Kriegsdefizit auf Ende des Jahres 1921 betrdgt laut dem Bilanzkonto ,,Zu tilgende )
Verwendungen®“ . . . . . . . . . Fr.165243602.93
Der Ausgabeniiberschuss der Gewmn und Ver]ustlechnung des Jahles 1‘)22 thl gt . . ., 45513.679.60

Das Gesamtdeﬁzit der Bundesbahnen auf Ende des Jahres 1922 erreicht somit den Betrag von IFr. 210 757 282. 53,

Seit dem ersten Jahre des européischen lelcges, als dem Beginn der Detizitperiode, haben die Rechnungen
mit folgenden Fehlbetrigen abgeschlossen:

Jahr 1914 . . . . . . . . . Fr.17235250.96
, 1915 . . . . . . . . . , 16630119.57
, 1916 . . . . . . . . . , 18706 826.84"
, 1917 . . . . . . . . ., 29238394.32
, 1918 . . . . . . . . . ., 54848927.44
, 1919 . . .. . . . . ., 30844064 21
, 1920 . . . . . . . . . , 31701313.55
, 1921 . . . . . . . . . , 72505840.79
, 1922 . . . . . . . . . , 45513679.60

Total Fr. 317 224 417. 28

Hiervon kommen in Abzug:

Aktivsaldo des Jahres 1913, der auf das Jahr 1914 vor- ] . :
getragen wurde . . . . Fr. 8039 164.15 .
Uberschuss an getilgtem Schuldkapltal mfolge du hl '
streckung der gesetzlichen Tilgungsfrist von 60 auf 100
Jahre, der Gewinn- und Verlustrechnung im Jahre 1920
vergitet . . . . , . . . . . . . ... . ., 98427970.60

, 106467 134.75

Betrag des Defizites auf Ende des Jahres 1922, wie oben . . . . . . . . . . . Fr.210757282.53

Die nachfolgenden Rechnungen des Jahres 1922 enthalten, wie diejenigen der vorangehenden Jahre, die
Abschreibungen fiir die im Jahre 1922 infolge von Neubauten untergegangenen alten Anlagen, die Annuitit
fiir die Tilgung von Anleihenskosten, die Einlagen in die Spezialfonds, die statutarischen Einlagen in die Pensions-
und Hilfskasse und die bisherige Jahresquote fiir die Verzinsung und Tilgung ihres Defizites, sowie die Riick-
stellungen fiir die gesetzliche Tilgung des Schuldkapitals in der Frist von 100 Jabren. Den- Rechnungen sind
somit alle Operationen auf Grund der gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften belastet. Der Bundesrat
hat sich mit diesem Vorgehen®in seiner Botschaft vom 19. Mai 1916 betreffend die Jahresrechnungen der Bundes-
bahnen fiir das Jahr 1915 einverstanden erkléirt und das Verfahren. ist von der Bundesversammlung durch die
Genehmigung der seitherigen Jahresrechnungen gutgeheissen worden. Dicse Rechnungen behalten dadurch ihre
Gleichformigkeit und wahren den Aufbau nach rechnerisch richtigen Grundsitzen.

Wir haben bereits im Abschnitt ,Finanzdepartement, Rechnungsergebnisse” des gegenwiirtigen Berichtes,
Seite 9 erldutert, dass der Fehlbetrag der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 1922 noch als eine direkte
Folge des Krieges und seiner Nachwirkungen anzusehen ist. Wir sind deshalb der Ansicht, dass dasselbe im
Jahre 1923 dem in dic Bilanz libergetragenen Kriegsdefizit beizufiigen sei.

Damit wird der Ausfall im Finanzhaushalte der Bundesbahnen einen Betrag erreichen, dessen Hohe gebie-
terisch die endliche Wiederherstelling des Gleichgewichts und die allméhliche Deckung des Fehlbetrages. ver-
langt. In unsern letzten Berechnungen iiber die finanzielle Lage der Bundesbahnen und die voraussichtliche Er-
reichung des Gleichgewichtes in den Einnahmen und Ausgaben sind wir zum Schlusse gekommen, dass die Periode
der Defizite voraussichlich mit dem Jahre 1924 iiberwunden sein werde. Sofern nicht politische Ereignisse einen
Strich durch die Rechnung machen, diirfte diese Erwartung in Erfiillung gehen. Die bereits in die Erscheinung
getretene Wiederbelebung des Verkehrs lisst eine Vermehrung der Einnahmen erwarten. Es darf auch auf eine
weitere Verminderung der Betriebsausgaben gehofft. werden, einerseits durch weiteren Abbau der Teuerungs-
zulagen bei abnehmender Teuerung sowie durch Verbilligung der Verbrauchs- und Baumaterialien, anderseits
durch Fortsetzung des Personalabbaues, der auch durch die neue Verwaltungsordnung erleichtert werden wird.




Wir haben unserm Verwaltungsrate vorgeschlagen, Sie zu ersuchen, der Bundesversammlung folgenden

Antrag
zu unterbreiten:

1. Die Rechnungen des Jahres 1922 und die Bilanz auf 31. Dezcmber 1922 der Verwaltung der schweizerischen
Bundesbahnen werden genehmigt.

. Die Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Jahr 1922, abschliessend mit einem Ausgabenuberschuss
von Fr 45 513 679. 60, wird genehmigt.” Dieser Uberschuss ist im Jahre 1923 dem Kriegsdefizit im Kofito
der zu' tilgenden' Verwendungen der Bilanz beizufiigen, wodurch dasselbe den Betrag von Fr. 210 757 282.53
erreicht. Das Defizit ist durch wiederkehrende Einnahmeniiberschiisse bis zu seiner vollstindigen Tilgung abzu-
tragen.

I

3. Die Geschiiftsfithrung der Verwaltung der schweizerischen Bundesbahnen im Jahre 1922 wird genehmigt. .

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesprasxdent hochgeachtete Herren Bundesrite, die Versicherung
unserer vorziiglichen Hochachtung.

Fiir die Generaldirektion
der schweizerischen Bundesbahnen,
Der Prisident:
Zingg.

Bern, den 10. April 1923.

Beilagen:
Rechnungen und Bilanz, nachstehend;
Statistische Tabellen, in besonderer

Ausgabe..




	Geschäftsbericht  der Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen für das Jahr 1922 an den schweizerischen Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung

